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Allgemeine Bedingungen
für die Kraftfahrtversicherung (AKB)
Stand: 1. Oktober 2008

Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungs-
vertrags folgende Versicherungsarten:
-  Kfz-Haftpfl ichtversicherung (A.1)
-  Kaskoversicherung (A.2)
-  Schutzbrief (A.3)
-  Auslandsschadenschutz (A.4)
-  Kfz-Unfallversicherung (A.5)
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge 
abgeschlossen. 

Die Kraftfahrtversicherung für PKW unterscheidet außerdem folgende Pro-
duktlinien:
- Komplett
- Basis
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versiche-
rungen und gegebenenfalls welche Produktlinie Sie für Ihr Fahrzeug abge-
schlossen haben. Haben Sie keine Festlegung der Produktlinie getroffen, 
gilt Basis als vereinbart.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrt-
 versicherung?
A.1  Kfz-Haftpfl ichtversicherung – für Schäden, die 
 Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen
A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch 
den Gebrauch des Fahrzeugs
a  Personen verletzt oder getötet werden,
b  Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,
c  Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Per-

sonen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen (reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 
von Haftpfl ichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpfl icht-
bestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch 
des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z.B. das Ein- und Aussteigen 
sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schaden-
ersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese 
auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der 
Höhe nach unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schaden-
ersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle da-
für zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pfl ichtgemäßen 
Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufl iegern und abgeschleppten Fahrzeugen

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Aufl ie-
ger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der 
Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten 
Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein 
eigener Haftpfl ichtversicherungsschutz besteht. Dies gilt auch, wenn sich 
der Anhänger oder Aufl ieger oder das abgeschleppte oder geschleppte 
Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug 
löst und sich noch in Bewegung befi ndet. 

Europa-Zusatzdeckung

A.1.1.6  Haben Sie bei uns einen PKW versichert und gebrauchen vor-
übergehend einen fremden, versicherungspfl ichtigen PKW, besteht auch 
für diesen Versicherungsschutz im Sinne von A.1.1.1 bis A.1.1.5, soweit 
nicht aus einer für das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpfl ichtver-
sicherung Versicherungsschutz besteht. Nutzungszeiträume von mehr als 
einem Monat gelten nicht als vorübergehend.

Umweltschadenversicherung

A.1.1.7  Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanie-
rung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz frei, die durch 
einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) ver-
ursacht worden sind. Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie 
geltend gemacht werden können. 

Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen im Rahmen von A.1.1.1 
gedeckt.

A.1.1.8  A.1.1.2 und A.1.1.3 gelten entsprechend für Ansprüche nach 
dem Umweltschadensgesetz.

A.1.1.9  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder 
einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rah-
men pfl ichtgemäßen Ermessens abzugeben. Kommt es in einem Versi-
cherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, 
so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen 
das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unse-
re Kosten.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpfl ichtversicherung gilt für Sie und für folgende Per-
sonen (mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs, 
b den Eigentümer des Fahrzeugs,
c  den Fahrer des Fahrzeugs, 
d  den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen 

oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder 
zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich be-
gleitet,

e Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug 
mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses 
mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist, 

g den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner 
eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,

h Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe- oder Le-
benspartner, wenn dieser einen nach A.1.1.6 mitversicherten PKW 
gebraucht, 

i im Rahmen von A.1.1.6 den Fahrer, dem das Fahrzeug zur dauernden 
Nutzung überlassen wurde, wenn Sie eine juristische Person sind.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbst-
ständig gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Höchstzahlung

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach-, Vermögens- und Um-
weltschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zu-
sammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein 
einziges Schadenereignis. Die Versicherungssumme für öffentlich-recht-
liche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. Euro 
je Schadenfall und maximal 10 Mio. Euro je Versicherungsjahr. Die Höhe 
Ihrer sonstigen Versicherungssummen können Sie dem Versicherungs-
schein entnehmen.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger 
gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen 

A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten 
sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes und der Kfz-Pfl ichtversicherungs verordnung. In diesem Fall 
müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadener-
satzanspruch selbst einstehen. 



– 7 –

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der EU

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-
päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch 
nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. Im Rahmen von A.1.1.6 
besteht in der Produktlinie Basis kein Versicherungsschutz in Deutsch-
land. Im Rahmen von A.1.1.7 bis A.1.1.9 besteht Versicherungsschutz au-
ßerhalb des Anwendungsbereichs des Umweltschadensgesetzes auch in 
den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung 
fi ndet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen 
besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht 
überschreiten.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)

A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausge-
händigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit 
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versi-
cherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.1.5 Assistance-Leistungen
Wir unterhalten für Sie einen 24-Stunden-Notrufdienst und erbringen fol-
gende Leistungen:
a Auskunft und Beratung bei Versicherungsfällen einschließlich Aufnah-

me und Weiterleitung von Schadenmeldungen.
b Benennung von
 -  Pannenhilfsdiensten
 -  Abschlepp- und Bergungsdiensten
 -  Kfz-Werkstätten
 -  Kfz-Rücktransportunternehmen
 -  Hotelunterkünften
 -  Mietwagenstationen
 -  Dolmetschern im Ausland
 -  Rechtsanwälten im Ausland
 -  Ärzten im Ausland
 -  Krankenhäusern im Ausland
 -  Zoll-, Impf- und Devisenbestimmungen.
c Vermittlung von
 -  Ersatzteilversendungen ins Ausland
 -  Ersatzfahrern bei Fahrerausfall
 -  Begleitpersonen bei Kinderrückholung.
d Bargeldvorschuss in Notsituationen bis 1.534,- Euro, wenn Sie 

über ausreichende Bonität verfügen und den Betrag innerhalb von 
10 Tagen zurückzahlen.

A.1.6 Fahrerunfallschutz
Im Rahmen der Kfz-Haftpfl ichtversicherung für einen PKW in der Produktli-
nie Komplett können Sie mit uns gegen Beitragszuschlag den Fahrerunfall-
schutz vereinbaren. Mit dem Fahrer unfallschutz ist der berechtigte Fahrer 
beim Lenken des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen an-
gestellte Berufsfahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen. Wird 
der Fahrer verletzt oder getötet erbringen wir ohne Prüfung der Haftung 
Leis tun gen wie ein Haftpfl icht versicherer. Ob Sie den Fahrer unfallschutz 
vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.7 Was ist nicht versichert?
Vorsatz

A.1.7.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich und widerrechtlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen

A.1.7.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Betei-
ligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, 
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, ent-
stehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt 
eine Pfl ichtverletzung nach D.2 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs

A.1.7.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen

A.1.7.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahr-
zeug verbundenen Anhängers oder Aufl iegers oder eines mit dem versi-
cherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn 
mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein betriebs-
unfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, 
besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Ver-
sicherungsschutz. 

Beschädigung von beförderten Sachen

A.1.7.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprü-
chen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von 
Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahr-
zeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). 
Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht 
außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahr-
zeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs üblicherweise mit sich 
führen (z.B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz be-
steht für Sachen unberechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.7.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem 
Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungs-
schutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer 
Ihres Fahrzeugs verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen

A.1.7.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, 
die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche

A.1.7.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie 
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetz-
lichen Verpfl ichtung hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie

A.1.7.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

Außerdem bei der Europa-Zusatzdeckung

A.1.7.10 Kein Versicherungsschutz besteht im Rahmen von A.1.1.6 für 
die Haftpfl icht als Halter des genutzten Fahrzeugs oder als Berufskraftfah-
rer (Kraftfahrer oder Beifahrer, die als solche angestellt sind). 

Außerdem bei der Umweltschadenversicherung

A.1.7.11 Kein Versicherungsschutz besteht im Rahmen von A.1.1.7 bis 
A.1.1.9 für Schäden, die durch
a betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Ein wir kungen auf die Umwelt entstehen,
b Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, 

Gülle, festem Stalldung, Pfl anzenschutz-, Dünge- oder Schädlings-
bekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch 
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeab-
sichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötz-
lich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften,

c bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie ge-
richtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, entstehen.

Außerdem beim Fahrerunfallschutz

A.1.7.12 Kein Versicherungsschutz besteht im Rahmen von A.1.6
a wenn dem Fahrer dadurch ein Schaden entsteht, dass er vorsätzlich 

eine Straftat ausführt oder versucht,
b wenn der Schaden beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen ent-

steht,
c wenn der Fahrer zum Schadenzeitpunkt 
 - durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht

 in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen,
 - nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist,
 - den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat.
A.1.8 Verpfl ichtung Dritter beim Fahrerunfallschutz
A.1.8.1 Soweit dem Fahrer aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Re-
gelungen gleichartige Ansprüche gegen Dritte zustehen (z. B. Sozialver-
sicherungsträger, Arbeitgeber, private Krankenversicherer), gehen diese 
Ansprüche unseren Leistungsverpfl ichtungen aus dem Fahrerunfallschutz 
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vor. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche gegen Dritte und deren 
Haftpfl ichtversicherer. Wenn der Fahrer glaubhaft machen kann, dass ein 
Durchsetzen der Ansprüche gegen Dritte nicht erfolgversprechend ist, be-
steht unsere Leistungspfl icht.

A.1.8.2 Der Fahrer ist verpfl ichtet, Schadenersatzansprüche gegen Dritte 
an uns abzutreten, soweit er Leistungen aus dem Fahrerunfallschutz erhält.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem 
 Fahrzeug
A.2.1 Was ist versichert?
Ihr Fahrzeug

A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung 
oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 
(Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter 
A.2.1.2 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitversichert 
aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zuläs-
sig sind (mitversicherte Teile). 

Beitragsfrei mitversicherte Teile

A.2.1.2 Folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des 
versicherten Fahrzeugs sind mitversichert:
a fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahr-

zeugteile,
b fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder 

im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör, das aus-
schließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B. Schonbezüge, 
Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht 
als Luxus angesehen wird,

c  im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behe-
bung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt 
werden (z.B. Sicherungen und Glühlampen),

d  Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestim-
mungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug 
so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschä-
digung nicht möglich ist,

e Planen, Gestelle für Planen (Spriegel),
f  folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:
 - ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
 - Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,
 - nach a bis f mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör 

 während einer Reparatur.
g Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunika-

tions- und Leitsysteme (mobile Navigationsgeräte – keine Mehrfach-
funktionsgeräte wie z.B. PDA oder Mobiltelefone – auch dann, wenn 
sie im Fahrzeug unter Verschluss gehalten werden) inklusive Naviga-
tions-Datenträger,

h zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innen-
raum oder Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, 
des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen 
oder zu einer Wertsteigerung des Fahrzeugs führen,

i individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -
beschriftungen sowie besondere Oberfl ächenbehandlungen,

j Beiwagen bei Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes, Quads und Fahr-
zeugen mit Versicherungskennzeichen,

k Spezialaufbauten (z.B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbau-
ten) und Spezialeinrichtungen (z.B. für Werkstattwagen, Messfahr-
zeuge, Krankenwagen, Wohnwagen, Fahrschulwagen).

Nicht versicherbare Gegenstände

A.2.1.3 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbeson-
dere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch des Fahr-
zeugs dient (z.B. Handys, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch 
eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen).

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust 
des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:

Brand und Explosion 

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit 
Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötz-
lich verlaufende Kraftäußerung. 

Entwendung 

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl 
und Raub. Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahr-
zeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, zur Veräußerung oder 
unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. Unbefugter Gebrauch ist nur 
versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu 
gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der 
Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs be-
auftragt wird (z.B. Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem 
Verfügungsberechtigten steht (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehörige). 

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Muren, Lawinen

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, 
Blitzschlag oder Überschwemmung - in der Produktlinie Komplett darüber 
hinaus von Muren oder Lawinen - auf das Fahrzeug. Lawinen sind an Berg-
hängen oder von Hausdächern niedergehende Schnee- oder Eismassen. 
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstär-
ke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug 
geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese 
Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß mit Tieren

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befi ndlichen Fahr-
zeugs mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes 
(z. B. Reh, Wildschwein) - in der Produktlinie Komplett darüber hinaus mit 
Tieren jeder Art.

Glasbruch

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs 
- in der Produktlinie Komplett inklusive Leuchtmittel. Folgeschäden sind 
nicht versichert.

Kurzschlussschäden

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs 
durch Kurzschluss. Eingeschlossen sind in der Produktlinie Komplett 
Schäden an mitbeschädigten Aggregaten bei nachgewiesenem Kurz-
schluss bis zu einer Höhe von 500,- Euro.

Marderbissschäden

A.2.2.7 Versichert sind unmittelbar durch Marderbiss verursachte Schä-
den an einem PKW, einem Kraftrad oder einem Campingfahrzeug. In der 
Produktlinie Komplett sind darüber hinausgehende Folgeschäden an 
einem PKW eingeschossen.

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust 
des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko

A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.

Unfall

A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmit-
telbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-
wirkendes Ereignis. Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden 
aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. 
Dazu zählen z.B. Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung oder 
durch Abnutzung, Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungs-
fehler oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen 
ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen. 

Mut- oder böswillige Handlungen

A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, 
die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als 
berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungs-
berechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z.B. 
Reparateur, Hotelangestellter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Ver-
fügungsberechtigten stehen (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehörige).

Havarie-Grosse

A.2.3.4 Versichert ist in der Produktlinie Komplett die vorsätzliche, in 
vernünftiger Weise zur Rettung von Schiff und Ladung erfolgende Be-
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schädigung oder Zerstörung sowie das Abhandenkommen des Fahrzeugs 
während des Transports auf einer Fähre, um die einer gemeinsamen See-
gefahr ausgesetzten Werte zu bewahren. A.2.19.1 Satz 1 fi ndet insoweit 
keine Anwendung.

A.2.4 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch 
im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z.B. des Leasingge-
bers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich der Europäischen Union gehören.

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert

A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zah-
len wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Rest-
werts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder 
Zerstörung reparieren, gilt A.2.8.1.

A.2.6.2 Ist bei einem Totalschaden des Fahrzeugs auch ein Glasbruch 
entstanden, zahlen wir den Wiederbeschaffungswert der Verglasungsteile, 
der sich aus dem Verhältnis von Neupreis zu Wiederbeschaffungswert des 
gesamten Fahrzeugs ergibt.

Wenn Sie sich wieder bei uns versichern

A.2.6.3 Wir ersetzen in der Produktlinie Komplett die Entsorgungsko-
sten für Ihr altes und die Zulassungskosten für Ihr neues Fahrzeug, wenn 
Sie dieses wieder bei uns versichern. A.2.16.1 fi ndet insoweit keine An-
wendung. 

Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust

A.2.6.4 Bei PKW zahlen wir in der Produktlinie Komplett den Neupreis 
des Fahrzeugs gemäß A.2.14, wenn er innerhalb von 12 Monaten nach 
dessen Erstzulassung entwendet oder durch Brand zerstört wird. Der Zeit-
raum beträgt 18 Monate, wenn ein sonstiger Verlust, eine Zerstörung aus 
einer anderen Ursache oder ein Totalschaden eintritt. Voraussetzung ist, 
dass sich das Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum 
dessen befi ndet, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Her-
steller erworben hat. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abge-
zogen. 

A.2.6.5 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass 
die Entschädigung innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung für 
die Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs 
verwendet wird. 

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls

A.2.6.6 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines PKW, einer 
Taxe, eines Mietwagens, eines Selbstfahrervermiet-PKW oder eines Cam-
pingfahrzeugs infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung um 
10%. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Diebstahls 
durch eine selbstschärfende elektronische Wegfahrsperre gesichert war. 
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.15 bleibt hiervon unbe-
rührt. 

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert und Rest-
wert?

A.2.6.7 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der 
Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.6.8 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf 
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereig-
nisses bezahlen müssen. 

A.2.6.9 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschä-
digten oder zerstörten Zustand.

A.2.7  GAP-Deckung 
A.2.7.1 Wenn Sie für Ihren geleasten PKW oder Lieferwagen eine Voll-
kasko in der Produktlinie Komplett abgeschlossen haben, können Sie mit 
uns gegen Beitragszuschlag die GAP-Deckung vereinbaren. Dann erset-
zen wir im Falle des Totalschadens durch Beschädigung, Zerstörung oder 
Entwendung des versicherten Fahrzeugs zusätzlich die Differenz zwischen 
dem sich aus dem Leasingvertrag ergebenden Ablösewert und dem Wie-
derbeschaffungswert. Dies gilt nur, sofern der Leasinggeber eine entspre-
chende Nachforderung schriftlich geltend macht. Ob Sie die GAP-Deckung 
vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Ablösewert

A.2.7.2 Der sich aus dem Leasingvertrag ergebende Ablösewert ist die 
Summe der ausstehenden abgezinsten Leasingraten, anteiliger Restrate, 
abge zinstem Leasing-Restwert und noch nicht verbrauchter Leasingvo-
rauszahlung.

Leasingvertrag, Dauer und Nachweise

A.2.7.3 Die Leistung aus der GAP-Deckung gilt nur für Leasingverträge 
auf der Grundlage marktüblicher und rechtswirksamer Restwertberech-
nungen, Zinsen und Laufzeiten. Den Leasingvertrag und die Leasing-
schlussabrechnung des Leasinggebers müssen Sie uns vorlegen, wenn 
wir dies verlangen.

A.2.7.4 Der Beitragszuschlag für die GAP-Deckung gilt für die gesamte 
Leasinglaufzeit, längstens jedoch bis zur Beendigung des Versicherungs-
vertrags. Sie müssen uns das Ende des Leasingvertrags durch einen ent-
sprechenden Nachweis anzeigen.

Nachforderungen und Gebühren des Leasinggebers, weitere Kosten

A.2.7.5 Nachforderungen des Leasinggebers wegen Überschreitung der 
vereinbarten Kilometerleistung, Wertminderung und vor Eintritt des Scha-
denfalls fällig gewesener, nicht bezahlter Leasingraten sind im Rahmen 
der GAP-Deckung von der Ersatzleistung ausgeschlossen. Gebühren des 
Leasinggebers, Finanzierungs- und Überführungskosten sowie Kosten für 
die An- und Abmeldung des Fahrzeugs zahlen wir in diesem Zusammen-
hang ebenfalls nicht.

A.2.8 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur

A.2.8.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur 
erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir 

die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswerts nach A.2.6.8, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung 
nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir bei Glasbruchschäden 
nicht, in allen anderen Fällen entsprechend A.2.8.1.b.

b Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht re-
pariert, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen Repa-
ratur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaf-
fungswerts (siehe A.2.6.8 und A.2.6.9). 

Neupreisentschädigung bei Beschädigung

A.2.8.2 Bei PKW erstatten wir in der Produktlinie Komplett den Neupreis 
des Fahrzeugs gemäß A.2.14, wenn bei einer Beschädigung innerhalb von 
18 Monaten nach der Erstzulassung die erforderlichen Kosten der Repa-
ratur mindestens 80% des Neupreises betragen. Bei einer Beschädigung 
durch Brand beträgt die Frist 12 Monate. Voraussetzung ist, dass sich das 
Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum dessen befi n-
det, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben 
hat. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.

Abschleppen

A.2.8.3 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für 
das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Repa-
ratur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber ver-
pfl ichtet ist, die Kosten zu übernehmen. Das gilt nur, soweit einschließlich 
unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.8.1 
die Obergrenze nach A.2.8.1.a oder A.2.8.1.b nicht überschritten wird.

Betriebsstoffe

A.2.8.4 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir in der Produktlinie 
Komplett die Kosten für Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle, Bremsfl üssig-
keit, Fette, Frostschutz-, Kühl- und Reinigungsmittel, soweit dies schaden-
bedingt notwendig ist.

Glasreparatur

A.2.8.5 Wenn Sie bei einem Glasbruchschaden auf den Austausch des 
beschädigten Teils verzichten, zahlen wir die Kosten für eine Glasreparatur 
ohne Anrechnung einer vereinbarten Selbstbeteiligung.

Reinigung

A.2.8.6 Wir ersetzen in der Produktlinie Komplett die Kosten für die Rei-
nigung des Fahrzeuginnenraums infolge eines Glasbruchschadens bis zu 
einer Höhe von 80,- Euro.
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Abzug neu für alt

A.2.8.7 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht 
oder das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, ziehen wir von den Ko-
sten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung 
der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt). Bei Krafträdern und 
Bussen ist der Abzug neu für alt auf die Bereifung, Batterie und Lackierung 
beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten vier Jahren nach der 
Erstzulassung eintritt. Bei den übrigen Fahrzeugarten gilt dies in den ersten 
drei Jahren. Bei PKW verzichten wir auf jeden Abzug neu für alt.

A.2.9 Reparaturservice
Wir bieten Ihnen einen Reparaturservice für PKW an, in dessen Rahmen 
wir folgende Leistungen erbringen:

Werkstattauswahl

A.2.9.1 Wir wählen die Werkstatt aus, in der das Fahrzeug repariert wird, 
und tragen die Kosten der Fahrzeugreparatur abzüglich einer vereinbarten 
Selbstbeteiligung.

Transport, Reinigung, Garantie

A.2.9.2 Wir lassen das Fahrzeug auf unsere Kosten in die von uns ge-
wählte Werkstatt und nach der Reparatur zurück zu Ihnen transportieren. 
Das versicherte Fahrzeug wird vor der Rückgabe innen und außen gereini-
gt. Auf die Fahrzeugreparatur werden sechs Jahre Garantie gewährt.

Leistungsvariante RS

A.2.9.3  In der Produktlinie Basis ist die Leistungsvariante RS immer 
vereinbart. In der Produktlinie Komplett können Sie sich entscheiden, für 
Ihren PKW die Kaskoversicherung mit Reparaturservice als Leistungsva-
riante RS abzuschließen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entneh-
men, ob Sie dies vereinbart haben. Sie erhalten dann einen Beitragsnach-
lass und wir erbringen die in A.2.9.1 und A.2.9.2 aufgeführten Leistungen. 
Außerdem gelten die nachfolgenden Vereinbarungen:

A.2.9.4 Wir zahlen lediglich 85% der nach A.2.8 berechneten Kosten 
(ohne Fahrzeugtransportkosten), falls
a  Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns aufnehmen, wir 

deshalb die Werkstatt nicht auswählen können und die Reparatur in 
einer anderen Werkstatt durchgeführt wird oder

b  das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu vertreten haben, 
nicht in einer von uns bestimmten Werkstatt repariert wird, sondern in 
einer anderen Werkstatt.

A.2.9.2 fi ndet in diesen Fällen keine Anwendung.

A.2.9.5 Wird das Fahrzeug auf Ihren Wunsch nicht repariert, ersetzen 
wir die nach A.2.8 berechneten Kosten (ohne Mehrwertsteuer), so wie sie 
bei Reparatur des Fahrzeugs durch die von uns ausgewählte Werkstatt 
entstanden wären.

Schadenort und Art der Beschädigung

A.2.9.6 Die in A.2.9.1 und A.2.9.2 beschriebenen Leistungen sowie die 
in A.2.9.4 und A.2.9.5 aufgeführten Vereinbarungen gelten nur bei Scha-
denfällen in Deutschland oder wenn das Fahrzeug nach Schadenfall im 
Ausland unrepariert nach Deutschland überführt wird. Voraussetzung ist 
eine durch ein versichertes Schadenereignis eingetretene Beschädigung 
von Karosserie oder Lack des versicherten Fahrzeugs. In allen anderen 
Fällen können Sie die Werkstatt auswählen, in der Ihr Fahrzeug repariert 
wird, und unsere Leistung bestimmt sich nach A.2.8.

Werkstatt-Tagegeld

A.2.9.7 Wenn Sie die Leistungsvariante RS nicht vereinbart haben und 
uns die Auswahl der Werkstatt überlassen, in der Ihr Fahrzeug repariert 
wird, erhalten Sie zusätzlich zu den in A.2.9.1 und A.2.9.2 beschriebenen 
Leistungen 25,- Euro für jeden Tag, an dem Ihnen das Fahrzeug durch die 
Reparatur nicht zur Verfügung steht.

A.2.10 Was zahlen wir außerdem?
Schlüsselverlust

Bei PKW zahlen wir in der Produktlinie Komplett die Kosten für den Aus-
tausch der Tür- und Lenkradschlösser, wenn die Fahrzeugschlüssel an-
lässlich eines Einbruchdiebstahls gestohlen - nicht aus dem Kraftfahrzeug 
- oder durch Raub entwendet wurden. 

A.2.11 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Be-
auftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.12 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der 

von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die 
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung 
besteht.

A.2.13 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffi nden des Fahrzeugs

A.2.13.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der 
schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und können Sie innerhalb 
dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wie-
der in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpfl ichtet. 

A.2.13.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km 
(Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für 
dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für 
Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilo-
meter) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung

A.2.13.3 Sind Sie nicht nach A.2.13.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpfl ichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.14 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahr-
zeugs. Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs 
in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder - wenn der Typ des 
versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird - eines vergleichbaren 
Nachfolgemodells am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden 
muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des 
Herstellers abzüglich orts- und markenüblicher Nachlässe.

A.2.15 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereig-
nis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein kön-
nen Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung 
vereinbart haben.

A.2.16 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
Was wir nicht ersetzen

A.2.16.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Ver-
schleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Ver-
lust von Treibstoff, Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, 
Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs. 

Rest- und Altteile 

A.2.16.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben 
bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung an-
gerechnet.

A.2.17 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.17.1 Sobald wir unsere Zahlungspfl icht und die Höhe der Entschädigung 
festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 

A.2.17.2 Haben wir unsere Zahlungspfl icht festgestellt, lässt sich jedoch 
die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schaden-
anzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die 
Entschädigung verlangen.

A.2.17.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, 
ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Ent-
schädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schrift-
lichen Schadenanzeige. 

A.2.17.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der end-
gültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder ab-
treten noch verpfänden. 

A.2.18 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht
 selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu 
einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen 
nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis vor-
sätzlich oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel grob fahrlässig herbeigeführt oder – beim Diebstahl 
des Fahrzeugs oder seiner Teile – grob fahrlässig ermöglicht hat. Lebt der 
Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, 
fordern wir unsere Ersatzleistung nur bei vorsätzlicher Verursachung des 
Schadens zurück. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter 
oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.
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A.2.19 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.2.19.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Wenn Sie den Schaden infolge des Genusses alkoho-
lischer Getränke oder anderer berauschender Mittel grob fahrlässig her-
beigeführt oder – beim Diebstahl des Fahrzeugs oder seiner Teile – grob 
fahrlässig ermöglicht haben, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Rennen

A.2.19.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungs-
fahrten.

Reifenschäden

A.2.19.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstör-
te Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen aufgrund 
eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere 
unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versi-
cherten Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt

A.2.19.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsge-
walt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.2.19.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2.20 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 
 (Sachverständigenverfahren)
A.2.20.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens ein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den 
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachver-
ständigenausschuss.

A.2.20.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahr-
zeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von 
dem jeweils Anderen bestimmt. 

A.2.20.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer 
Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfah-
rens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss 
nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsge-
richt benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils 
von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen. 

A.2.20.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis 
des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 

A.2.21 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen 
gelten A.2.6 bis A.2.20 entsprechend. Wird ein unter A.2.1.2.g aufgeführ-
tes Teil zerstört oder kommt es abhanden zahlen wir in der Produktlinie 
Komplett im ersten Jahr nach der Anschaffung den Neupreis.

A.3  Schutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service 
 oder Kostenerstattung
Wenn Sie für Ihren PKW eine Kfz-Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen 
haben, gilt auch der Schutzbrief als vereinbart, es sei denn Sie haben 
dessen Ausschluss beantragt. Wenn Sie für ein Kraftrad oder ein Cam-
pingfahrzeug bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht eine Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung abgeschlossen haben, können Sie mit uns den Schutzbrief ver-
einbaren. Ob Sie den Schutzbrief vereinbart haben, können Sie Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen.

A.3.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.9 genannten Schadener-
eignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder 
erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedin-
gungen.

A.3.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie und 
a bei Benutzung des versicherten Fahrzeugs für den berechtigten Fah-

rer und die berechtigten Insassen,
b  bei sonstigen Reisen für den ehelichen oder den unter gleicher An-

schrift polizeilich gemeldeten nichtehelichen Lebenspartner und die 
minderjährigen Kinder der versicherten oder mitversicherten Per-
sonen.

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie 
ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger. Wenn Sie im 
Ausland anstelle des versicherten Fahrzeugs vorübergehend ein Selbst-
fahrervermietfahrzeug benutzen, tritt dieses an die Stelle des versicherten 
Fahrzeugs.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geogra-
phischen Grenzen Europas, den außereuropäischen Anliegerstaaten des 
Mittelmeeres sowie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira. 

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus 
eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir folgende Leistungen:

Pannen- und Unfallhilfe

A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der 
Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hier-
durch entstehenden Kosten. 

Abschleppen

A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbe-
reit gemacht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs ein-
schließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten. 

Bergen

A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für 
die Bergung des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und nicht gewerblich 
beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

Was versteht man unter Panne oder Unfall?

A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu 
verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer 
Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl 
Wenn Ihr Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall weder am Scha-
dentag noch am darauf folgenden Tag wieder fahrbereit gemacht werden 
kann oder wenn es gestohlen worden ist, erbringen wir die nachfolgend ge-
nannten Leistungen. Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindestens 
50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist. 
Diese Voraussetzung entfällt für die Leistung Mietwagen nach A.3.6.3 nach 
einem Unfall oder einem Diebstahl des Fahrzeugs.

Weiter- oder Rückfahrt

A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in 

Deutschland oder
b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens inner-

halb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und 
c eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutsch-

land, 
d eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Ziel-

ort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht wor-
den ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 
1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größe-
rer Entfernung bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liege-
wagenkosten jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene 
Taxifahrten bis zu 26,- Euro.

Übernachtung

A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Über-
nachtungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens drei 
Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach 
A.3.6.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald 
das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein 
Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die Kosten 
bis höchstens 52,- Euro je Übernachtung und Person.

Mietwagen

A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir 
übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 
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oder Übernachtung nach A.3.6.2 die Kosten, des Mietwagens, bis Ihnen 
das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für 
sieben Tage und höchstens 52,- Euro je Tag.

Fahrzeugunterstellung

A.3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis 
zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des 
Transports in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei 
behilfl ich und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch 
höchstens für zwei Wochen.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise 
Ereignet sich der Schaden auf einer Reise an einem Ort, der mindestens 
50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, 
erbringen wir die nachfolgenden Leistungen:

Krankenrücktransport

A.3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge einer unvor-
hergesehenen Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurücktransportiert 
werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports und überneh-
men dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizi-
nisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Beglei-
tung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich 
vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport 
entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungs kosten, je-
doch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 52,- Euro pro Person.

Rückholung von Kindern

A.3.7.2 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge Ihrer unvor-
hergesehenen Erkrankung oder Ihres Todes weder von Ihnen noch von 
einem anderen Familienangehörigen betreut werden, sorgen wir für de-
ren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz 
und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei 
die Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie die Kosten für 
nachgewiesene Taxifahrten bis zu 26,- Euro.

Fahrzeugabholung 

A.3.7.3 Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer länger als drei Tage 
andauernden unvorhergesehenen Erkrankung oder infolge des Todes des 
Fahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren wer-
den, sorgen wir für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen 
Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlas-
sen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,30 Euro 
je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem er-
statten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen ent-
stehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten, 
jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 52,- Euro pro Person.

Kosten für Krankenbesuch

A.3.7.4 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person sich infolge einer 
unvorher gesehenen Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Kran-
kenhaus aufhalten, zahlen wir die Fahrt- und Übernachtungskosten für 
Besuche durch eine nahestehende Person bis zur Höhe von 512,- Euro je 
Schadenfall.

Reiserückrufservice

A.3.7.5 Stirbt oder erkrankt ein naher Verwandter oder wird Ihr Vermö-
gen erheblich geschädigt und müssen Sie deshalb durch den Rundfunk 
von einer Reise zurückgerufen werden, leiten wir die erforderlichen Maß-
nahmen in die Wege und übernehmen die hierdurch entstehenden Kos-
ten.

Was versteht man unter einer Reise?

A.3.7.6 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu 
einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohn-
sitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und 
sich überwiegend aufhalten.

Was versteht man unter einer unvorhergesehenen Erkrankung?

A.3.7.7 Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht be-
reits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig 
oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden auf einer Reise im Ausland (Geltungsbereich 
nach A.3.4 ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich die nachfolgend 
genannten Leistungen. Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindes-
tens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt 

ist. Diese Voraussetzung entfällt für die Leistungen Mietwagen und Fahr-
zeugverzollung und -verschrottung nach einem Unfall nach A.3.8.1.c bzw. 
d oder einem Diebstahl des Fahrzeugs nach A.3.8.2.b bzw. c.

A.3.8.1 Bei Panne und Unfall:
Ersatzteilversand
a Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des 

Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe 
nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellst-
möglichem Wege erhalten, und übernehmen alle entstehenden Ver-
sandkosten.

Fahrzeugtransport
b Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und 

übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der 
Rücktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn

 - das Fahrzeug an einem ausländischen Schaden ort oder in dessen
 Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht wer-
 den kann und 

 - die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der
 Kaufpreis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

Mietwagen
c Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie 

ein Fahrzeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür bis 
Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht unabhängig von 
der Dauer bis zu einem Betrag von 358,- Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
d Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, 

helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden 
Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger 
Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu 
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:
Fahrzeugunterstellung 
a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder 

aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports 
oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, über-
nehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für 
zwei Wochen.

Mietwagen
b Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie 

ein Fahrzeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür bis 
Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht unabhängig von 
der Dauer bis zu einem Betrag von 358,- Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
c Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, 

helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden 
Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger 
Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu 
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.3 Im Todesfall
Im Fall Ihres Todes sorgen wir nach Abstimmung mit den Angehörigen für 
die Bestattung im Ausland oder für die Überführung nach Deutschland und 
übernehmen die Kosten. 

A.3.8.4 Bei Erkrankung
Vermittlung ärztlicher Betreuung

Wenn Sie unvorhergesehen erkranken, informieren wir Sie über die Mög-
lichkeiten ärztlicher Versorgung und stellen, soweit erforderlich, die Verbin-
dung zwischen Ihrem Hausarzt und dem behandelnden Arzt oder Kranken-
haus her und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.3.8.5 In sonstigen Fällen
Ersatz von Reisedokumenten
a Gerät ein für die Reise benötigtes Dokument in Verlust, sind wir Ihnen 

bei der Ersatzbeschaffung behilfl ich und übernehmen die hierfür an-
fallenden Gebühren.

Ersatz von Zahlungsmitteln
b Geraten Sie infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Not-

lage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer Hausbank her. Ist die Kon-
taktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der 
Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, gewähren wir Ihnen ein 



– 13 –

Darlehen bis zu 1.534,- Euro je Schadenfall. Das Darlehen müssen 
Sie binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe 
an uns zurückzahlen.

Arzneimittelversand
c Sind Sie zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung Ihrer Gesund-

heit auf verschreibungspfl ichtige Arzneimittel, die an Ihrem Aufent-
haltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und für die es dort 
auch keine Ersatzpräparate gibt, dringend angewiesen, sorgen wir 
nach Abstimmung mit Ihrem Hausarzt für die Zusendung und tragen 
die hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Ein-
fuhrbeschränkungen bestehen. Kosten für eine evtl. notwendige Abho-
lung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung erstatten wir Ihnen.

Kostenerstattung bei Reiseabbruch
d Ist Ihnen die planmäßige Beendigung Ihrer Reise infolge Todes oder 

schwerer Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwand-
ten bzw. wegen einer erheblichen Schädigung Ihres Vermögens nicht 
oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Zeit-
punkt zuzumuten, übernehmen wir die im Verhältnis zur ursprüng-
lich geplanten Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 
2.557,- Euro je Schadenfall.

Hilfeleistung in besonderen Notfällen
e Geraten Sie in eine besondere Notlage, die in A.3.5 bis A.3.8.5.d nicht 

geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheb-
lichen Nachteil für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden, 
veranlassen wir die erforderlichen Maßnahmen und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten bis zu 256,- Euro je Schadenfall. Ko-
sten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von 
Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie Wiederbe-
schaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.3.9 Was leisten wir außerdem?
Reiseroutenerstellung

Einmal je Versicherungsjahr erstellen wir Ihnen die Reiseroute für eine Ur-
laubsfahrt mit dem versicherten Fahrzeug. Um diese Leistung abzurufen, 
müssen Sie uns spätestens zehn Tage vor Reiseantritt benachrichtigen 
und uns Ihr Urlaubsziel nennen. 

A.3.10 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.3.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Rennen

A.3.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungs-
fahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt

A.3.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsge-
walt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.3.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.3.11 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A.3.11.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie 
ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese 
von unserer Zahlung abziehen.

A.3.11.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen 
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten 
noch verpfänden.

A.3.12 Verpfl ichtung Dritter
A.3.12.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund 
eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur 
Leistung oder zur Hilfe verpfl ichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Lei-
stungsverpfl ichtungen vor.

A.3.12.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst 
an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.12.1 zur Leistung 
verpfl ichtet. 

A.4  Auslandsschadenschutz – wenn Sie im Ausland 
 einen Unfall haben
Wenn Sie für Ihren PKW, Ihr Kraftrad oder Ihr Campingfahrzeug eine Kfz-
Haftpfl ichtversicherung in der Produktlinie Komplett abgeschlossen ha-
ben, können Sie mit uns den Auslandsschadenschutz vereinbaren. Ob Sie 
den Auslandsschadenschutz vereinbart haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.

A.4.1 Was ist versichert?
Personen- und Sachschäden

A.4.1.1 Hat Ihr Fahrzeug durch den Gebrauch eines anderen, versiche-
rungspfl ichtigen Fahrzeugs einen Unfall, für den der Unfallgegner haftbar 
gemacht werden kann, und werden dabei
a Personen verletzt oder getötet,
b Sachen beschädigt oder zerstört oder kommen sie abhanden,
ersetzen wir den Schaden so, als ob der Unfallgegner bei uns kfz-haft-
pfl ichtversichert wäre. Voraussetzung ist, dass das andere Fahrzeug im 
Ausland zugelassen ist. 

Angewendetes Recht

A.4.1.2 Unsere Leistungen bestimmen sich nach deutschem Recht. Bei 
straßenverkehrsrechtlichen Fragen wenden wir das Recht des Unfallortes an.

A.4.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie, den Eigentümer und den Halter des 
Fahrzeugs, den berechtigten Fahrer sowie alle berechtigten Insassen. Die-
se Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbststän-
dig gegen uns erheben. 

A.4.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein 
mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Auslandsschadenschutz Versicherungsschutz in den 
geographischen Grenzen Europas ohne Deutschland sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören.

A.4.5 Welche Leistungen erbringen wir?
Höchstzahlung

A.4.5.1 Wir leisten bis zu den mit Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung vereinbarten Versicherungssummen. Die Höhe Ihrer Versicherungs-
summen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Leistungen Dritter

A.4.5.2 Leistungen Dritter, insbesondere eines ausländischen Kfz-Haft-
pfl ichtversicherers, rechnen wir auf unsere Leistungen an. 

A.4.6 Was ist nicht versichert?
Vorsatz 

A.4.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die vom Verur-
sacher vorsätzlich herbeigeführt werden.

Rennen

A.4.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungs-
fahrten.

Schäden durch Kernenergie

A.4.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.5 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt 
 oder getötet werden
A.5.1 Was ist versichert?
A.5.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversicherung 
versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhän-
gers steht (z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), erbringen 
wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die vereinbarten 
Versicherungsleis tungen.

A.5.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
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A.5.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung 
an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder 
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

A.5.2 Wer ist versichert?

A.5.2.1 Pauschalsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jewei-
ligen berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind 
bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das 
Fahrzeug gebrauchen. Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht 
sich die Versicherungssumme um 50% und teilt sich durch die Gesamtzahl 
der Insassen, unabhängig davon, ob diese zu Schaden kommen. 

A.5.2.2 Platzsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem sind die im Versiche-
rungsschein bezeichneten Plätze oder eine bestimmte Anzahl von berech-
tigten Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen 
angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug 
gebrauchen. Befi nden sich in dem Fahrzeug mehr berechtigte Insassen als 
Plätze oder Personen im Versicherungsschein angegeben, verringert sich 
die Versicherungssumme für den einzelnen Insassen entsprechend.

A.5.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), 
die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem 
versicherten Fahrzeug befi nden oder in ursächlichem Zusammenhang mit 
ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig werden.

A.5.2.4 Berufsfahrerversicherung
Mit der Berufsfahrerversicherung sind versichert 
a die Berufsfahrer und Beifahrer des im Versicherungsschein bezeich-

neten Fahrzeugs,
b die im Versicherungsschein namentlich bezeichneten Berufsfahrer 

und Beifahrer unabhängig von einem bestimmten Fahrzeug oder
c alle bei Ihnen angestellten Berufsfahrer und Beifahrer unabhängig von 

einem bestimmten Fahrzeug.

A.5.2.5 Namentliche Versicherung
Mit der namentlichen Versicherung ist die im Versicherungsschein bezeich-
nete Person unabhängig von einem bestimmten Fahrzeug versichert. Die-
se Person kann ihre Ansprüche selbstständig gegen uns geltend machen.

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geo-
graphischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, 
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.5.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversiche rung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachste-
henden Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.5.5 Leistung bei Invalidität 
Voraussetzungen

A.5.5.1 Invalidität liegt vor, wenn 
- die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen 

oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist,
- die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist 

und
- die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich 

festge stellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden ist.
Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Per-
son unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung

A.5.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

Berechnung der Leistung

A.5.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versiche-
rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.
a Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend 

genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die 
folgenden Invaliditätsgrade: 

 Arm 70%
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60%
Hand 55%
Daumen 20%

Zeigefinger 10%
anderer Finger  5%
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70% 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60% 
Bein bis unterhalb des Knies 50% 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45% 
Fuß 40% 
große Zehe 5% 
andere Zehe 2% 
Auge 50% 
Gehör auf einem Ohr 30% 
Geruchssinn 10% 
Geschmackssinn 5%

 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der ent-
sprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

b Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invalidi-
tätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leis-
tungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

c Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funkti-
onen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invali-
ditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach a und b zu 
bemessen.

d Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beein-
trächtigt, werden die nach a bis c ermittelten Invaliditätsgrade zusam-
mengerechnet. Mehr als 100% werden jedoch nicht berücksichtigt.

e Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall oder, gleichgültig aus welcher Ursache, 
später als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf Inva-
liditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit 
dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

A.5.6 Leistung bei Tod
Voraussetzung 

A.5.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte 
Person infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben ist.

Höhe der Leistung

A.5.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe.

A.5.7 Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld, Tagegeld
Krankenhaustagegeld

A.5.7.1 Voraussetzung für die Zahlung des Krankenhaustagegelds ist, 
dass sich die versicherte Person wegen des Unfalls in medizinisch notwen-
diger vollstationärer Heilbehandlung befi ndet. Rehabilitationsmaßnahmen 
(mit Ausnahme von Anschlussheilbehandlungen) sowie Aufenthalte in Sa-
natorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung.

A.5.7.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe der versicherten 
Summe für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens 
jedoch für zwei Jahre ab dem Tag des Unfalls an gerechnet.

Genesungsgeld

A.5.7.3 Voraussetzung für die Zahlung des Genesungsgelds ist, dass 
die versicherte Person aus der vollstationären Behandlung entlassen wor-
den ist und Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach A.5.7.1 hatte.

A.5.7.4 Wir zahlen das Genesungsgeld in Abhängigkeit von der für das 
Krankenhaustagegeld vereinbarten Versicherungssumme für dieselbe An-
zahl von Kalendertagen, für die wir Krankenhaustagegeld gezahlt haben, 
längstens jedoch für 100 Tage:
Für den 1. bis 10. Tag  100%
für den 11. bis 20. Tag  50%
für den 21. bis 100. Tag  25%
des Krankenhaustagegelds.
Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen desselben Unfalls 
gelten als ein ununterbrochener Krankenhausaufenthalt.

Tagegeld

A.5.7.5 Voraussetzung für die Zahlung des Tagegelds ist, dass die ver-
sicherte Person unfallbedingt in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und in 
ärztlicher Behandlung ist.

A.5.7.6 Das Tagegeld berechnen wir nach der versicherten Summe. Es 
wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit 
oder Beschäftigung abgestuft.
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A.5.7.7 Das Tagegeld zahlen wir für die Dauer der ärztlichen Behand-
lung, längstens jedoch für ein Jahr ab dem Tag des Unfalls.

Krankenhaustagegeld für angeschnallte Insassen

A.5.7.8  Wenn Sie einen PKW, Mietwagen, Selbstfahrervermiet-PKW 
oder eine Taxe versichert haben und eine versicherte Person, die einen 
Sicherheitsgurt angelegt hat, erleidet einen Unfall, welcher aus medizi-
nischen Gründen einen Krankenhausaufenthalt von mehr als zwei Ka-
lendertagen zur Folge hat, so zahlen wir ab dem dritten Kalendertag des 
Krankenhausaufenthalts ein Krankenhaustagegeld. Die Leistung entfällt 
für Rehabilitationsmaßnahmen (mit Ausnahme von Anschlussheilbehand-
lungen) sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen. Das Kran-
kenhaustagegeld beträgt je Kalendertag der stationären Behandlung 1/3‰ 
der für den Fall der Invalidität und den Fall des Todes vereinbarten Versi-
cherungssummen. Es ist jedoch auf höchstens 50,- Euro je Person und 
Kalendertag begrenzt und wird längstens für ein Jahr gezahlt.

A.5.8 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende 
 Krankheiten oder Gebrechen?
A.5.8.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebre-
chen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem Anteil 
der Krankheit oder des Gebrechens
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads,
- im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.
A.5.8.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, unterbleibt die 
Minderung.

A.5.9 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
Prüfung Ihres Anspruchs

A.5.9.1 Wir sind verpfl ichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten - zu erklären, ob und in welcher Höhe 
wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zugang fol-
gender Unterlagen:
-  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
-  beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Ab-

schluss des Heilverfahrens, soweit er für die Bemessung der Invalidi-
tät notwendig ist.

A.5.9.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des 
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir
- bei Invalidität bis zu 1‰ der versicherten Summe,
- bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,
- bei Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld bis zu einem Kranken-

haustagegeldsatz.
Fälligkeit der Leistung

A.5.9.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen 
über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb von zwei Wochen.

Vorschüsse

A.5.9.4 Steht die Leistungspfl icht zunächst nur dem Grunde nach fest, 
zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse.

A.5.9.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbar-
ten Todesfallsumme beansprucht werden.

Neubemessung des Grades der Invalidität

A.5.9.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, 
längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu 
lassen. Dieses Recht muss 
- von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung un-

serer Leistungspfl icht nach A.5.9.1, 
- von Ihnen vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden.

Leistung für eine mitversicherte Person

A.5.9.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person 
entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit deren Zustimmung ver-
langen.

Abtretung

A.5.9.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen 
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten 
noch verpfänden. 

A.5.10 Was ist nicht versichert?
Vorsatz 

A.5.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die die versi-
cherte Person vorsätzlich herbeiführt. 

Straftat

A.5.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versi-
cherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat be-
geht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit 

A.5.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten 
Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf 
Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder 
andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person er-
greifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder 
Anfälle durch ein Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen Vertrag 
oder unter eine für das Vorfahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallver-
sicherung fällt.

Rennen

A.5.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt

A.5.10.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsge-
walt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie

A.5.10.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie.

Bandscheiben, innere Blutungen

A.5.10.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandschei-
ben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. Ver-
sicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter 
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ist.

Infektionen

A.5.10.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wund-
starrkrampf und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die 
Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder später 
in den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Versicherungs-
schutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis, 
das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verurs-
acht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen, die durch 
Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die 
Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 
veranlasst waren.

Psychische Reaktionen

A.5.10.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen 
infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.

Bauch- und Unterleibsbrüche

A.5.10.10 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibs-
brüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter 
diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende Einwirkung 
entstanden sind.

B Beginn des Vertrags und vorläufi ger 
 Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag 
annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungs-
scheins.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versiche-
rungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor 
dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 
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B.2 Vorläufi ger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen 
vorläufi gen Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpfl ichtversicherung, Schutzbrief und Auslandsschadenschutz

B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nen-
nen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versiche-
rungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung, 
beim Schutzbrief und beim Auslandsschadenschutz vorläufi gen Versiche-
rungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an 
dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zu-
gelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der 
vorläufi ge Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

Kasko- und Kfz-Unfallversicherung

B.2.2 In der Kasko- und der Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläu-
fi gen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt ha-
ben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

Übergang des vorläufi gen in den endgültigen Versicherungsschutz

B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1 gezahlt 
haben, geht der vorläufi ge in den endgültigen Versicherungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufi gen Versicherungsschutzes

B.2.4 Der vorläufi ge Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn 
wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Versi-
cherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüg-
lich (d.h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben. Sie haben 
dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie 
die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes 

B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufi gen Versicherungsschutz 
jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei 
Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes durch Widerruf

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz, endet der vorläufi ge Versicherungsschutz mit dem 
Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufi gen Versicherungsschutz

B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufi gen Versicherungsschutzes haben 
wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung

C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Bei-
trag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie 
haben diesen Beitrag dann unverzüglich (d.h. spätestens innerhalb von 14 
Tagen) zu zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie 
haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst ab der Zahlung.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von 
Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 10% des Jahres-
beitrags für jeden angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des 
Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40% 
des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
Rechtzeitige Zahlung

C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie 

auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten 
und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung 
zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zah-
lungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung ver-
pfl ichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwö-
chigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese 
Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben 
wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die 
Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen. Für Schadenereignisse, 
die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer 
Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungs-
schutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein 
anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen 
Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
die für Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 
an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Wegfall des 
vorläufi gen Versicherungsschutzes nach B.2.4. Dafür müssen folgende 
Voraussetzungen gegeben sein:
- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und 

dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr 
als sechs Monate vergangen,

- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können 
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

D Welche Pfl ichten haben Sie beim 
 Gebrauch des Fahrzeugs?
D.1 Bei allen Versicherungsarten
Vereinbarter Verwendungszweck

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angege-
benen Zweck verwendet werden (siehe Tabelle zur Begriffsbestimmung für 
Art und Verwendung des Fahrzeug).

Berechtigter Fahrer

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter 
oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass 
das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Au-
ßerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
Alkohol und andere berauschende Mittel

D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter 
oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren 
lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Schutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung be-
steht für solche Fahrten nach A.2.19.1, A.3.10.1, A.5.10.3 kein oder einge-
schränkter Versicherungsschutz. 

Nicht genehmigte Rennen

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazuge-
hörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind. 

Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen sind 
vom Versicherungsschutz gemäß A.1.7.2 ausgeschlossen. Auch in der Kasko-,
Schutzbrief-, Auslandsschadenschutz- und Kfz-Unfallversicherung besteht 
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für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, nach A.2.19.2, A.3.10.2, A.4.6.2, A.5.10.4 kein Versicherungsschutz.

D.3 Zusätzlich beim Auslandsschadenschutz 
Alkohol und andere berauschende Mittel

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der 
Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, 
der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Schutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung be-
steht für solche Fahrten nach A.2.19.1, A.3.10.1, A.5.10.3 kein oder einge-
schränkter Versicherungsschutz. 

D.4 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pfl ichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

D.4.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 bis D.3 geregelten 
Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre 
Pfl ichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen 
Sie nach, dass Sie die Pfl icht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. Bei Verletzung der Pfl icht aus D.2.1 Satz 
2 oder D.3 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber 
nicht von der Leistungspfl icht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentü-
mer durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug 
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.4.2 Abweichend von D.4.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, soweit 
die Pfl ichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn 
Sie die Pfl icht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

D.4.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus D.4.1 erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
cherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000,- Euro 
beschränkt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vor-
genommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) 
vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 

D.4.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätz-
lich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von der Verpfl ichtung 
zur Leistung frei.

E Welche Pfl ichten haben Sie im Schadenfall?
E.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepfl icht

E.1.1 Sie sind verpfl ichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer 
Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Be-
hörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpfl ichtet, 
uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbe-
scheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis 
bereits gemeldet haben.

Aufklärungspfl icht

E.1.3 Sie sind verpfl ichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schade-
nereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fra-
gen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne 
die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Sie haben unsere für die 
Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Weisungen zu befolgen. 

Schadenminderungspfl icht

E.1.4 Sie sind verpfl ichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Sie 
haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie ver-
pfl ichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des An-
spruchs anzuzeigen. 

Anzeige von Kleinschäden

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr 
als 500,- Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen 
Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung 
nicht gelingt. 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. 
Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 

E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir 
sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, 
dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und ange-
forderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Wei-
sung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf ein-
legen. 

Außerdem bei der Umweltschadenversicherung

E.2.6 Sie sind verpfl ichtet uns jeweils unverzüglich und umfassend zu 
informieren über
- die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zustän-

dige Behörde,
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 

eines Umweltschadens Ihnen gegenüber.
E.2.7 Sie müssen Maßnahmen und Pfl ichten im Zusammenhang mit 
Umweltschäden unverzüglich mit uns abstimmen.

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind 
Sie abweichend von E.1.1 verpfl ichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform 
anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein. 

Einholen unserer Weisung 

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs 
haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies ge-
statten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. Dies gilt 
auch für mitversicherte Teile.

Anzeige bei der Polizei

E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden (ohne 
Marderbissschäden) den Betrag von 200,- Euro, sind Sie verpfl ichtet, das 
Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

E.4 Zusätzlich beim Schutzbrief
Einholen unserer Weisung 

E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie un-
sere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu 
befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepfl icht

E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspfl icht 
zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen 
und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertrags-
gesetz von der Schweigepfl icht zu entbinden.

E.5 Zusätzlich beim Auslandsschadenschutz
Polizeiprotokoll

E.5.1 Sie sind verpfl ichtet, das Schadenereignis von der Polizei in 
einem Protokoll festhalten zu lassen, sofern dies möglich ist.

Einholen unserer Weisung 

E.5.2 Sie haben, insbesondere vor Beginn der Verwertung oder der 
Reparatur des Fahrzeugs, unsere Weisungen einzuholen, soweit die Um-
stände dies gestatten, und zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepfl icht

E.5.3 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspfl icht 
zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen 
und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertrags-
gesetz von der Schweigepfl icht zu entbinden.
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Ansprüche gegen Dritte

E.5.4 Sie sind verpfl ichtet, Ihre Ansprüche gegenüber Dritten an uns 
abzutreten, soweit wir sie befriedigen oder befriedigt haben. Außerdem ha-
ben Sie uns bei der Geltendmachung der Ansprüche zu unterstützen und 
uns gegebenenfalls die Führung des Rechtsstreits zu überlassen.

E.6 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden 

E.6.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, 
müssen die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies inner-
halb von 48 Stunden melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. 
Uns ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von uns 
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepfl icht

E.6.2 Nach einem Unfall sind Sie verpfl ichtet, 
a unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 
b den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
c die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 
d darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutach-

ten alsbald erstellt werden,
e sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, wo-

bei wir die notwendigen Kosten, einschließlich eines Ihnen entstehen-
den Verdienstausfalls, tragen,

f Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder unter-
sucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
von der Schweigepfl icht im Rahmen von § 213 Versicherungsver-
tragsgesetz zu entbinden und zu ermächtigen, uns alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität

E.6.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und 
Geltendmachung der Invalidität nach A.5.5.1.

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pfl ichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.6 geregel-
ten Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre 
Pfl ichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pfl icht nicht grob fahrlässig verletzt haben, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpfl ichtet, soweit 
Sie nachweisen, dass die Pfl ichtverletzung weder für die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspfl icht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pfl icht arglistig 
verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

E.7.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus E.7.1 erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitver-
sicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500,- 
Euro beschränkt. 

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspfl icht 
nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Wei-
se verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unter-
lassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenü-
ber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 
5.000,- Euro. 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung

E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pfl ichten in der Absicht, sich oder einem An-
deren dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind 
wir von unserer Leistungspfl icht hinsichtlich des erlangten Vermögensvor-
teils vollständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepfl icht nach E.2.1 oder 
E.2.3 oder Ihre Pfl icht nach E.2.4, uns die Führung eines Rechtsstreits zu 
überlassen, und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über 
den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung 
erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungspfl icht hin-
sichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung dieser Pfl ichten sind wir berechtigt, unsere Leistung 

hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

F Rechte und Pfl ichten der mitversicherten 
 Personen
Pfl ichten mitversicherter Personen

F.1 Für mitversicherte Personen fi nden die Regelungen zu Ihren 
Pfl ichten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus 
dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, 
soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Regelungen sind:
- Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 

nach A.1.2, 
- Geltendmachen von Ansprüchen durch namentlich Versicherte in der 

Kfz-Unfallversicherung nach A.5.2.5.
Auswirkungen einer Pfl ichtverletzung auf mitversicherte Personen

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, 
so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. Eine Ausnah-
me hiervon gilt in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung: Mitversicherten Personen 
gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die 
der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des 
Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten 
Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. 
Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. 
Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, 
 Veräußerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall
G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer

G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs-
schein. 

Automatische Verlängerung

G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, 
verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie 
oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit 
nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, 
um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, 
z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

Versicherungskennzeichen 

G.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versiche-
rungskennzeichen führen muss (z.B. Mofa), endet mit dem Ablauf des Ver-
kehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft 
vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr

G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr verein-
bart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den 
 Versicherungsvertrag kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres

G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen 
Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes

G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungsschutz zu 
kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis

G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder 
innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung unsere Leistungspfl icht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt 
haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
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die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts-
streit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des 
im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam 
werden soll. 

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, 
geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwer-
ber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, 
bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der 
Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf des Vertrags endet. 

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung 
ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung 
vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. 
Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam. 

Kündigung bei Beitragserhöhung

G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach 
J.1 bis J.4 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung kündigen. Die Kün-
digung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen Ihnen die Bei-
tragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und 
weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir bei einer 
Beitragserhöhung nach J.4 den Unterschied zwischen bisherigem und 
neuem Beitrag kenntlich.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 
und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10%, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. 

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.7, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin.

Kündigung bei Bedingungsänderung 

G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach 
N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang unserer Mitteilung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungsän-
derung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens sechs Wochen vor dem 
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den 
 Versicherungsvertrag kündigen? 
Kündigung zum Ablauf

G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen 
Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes

G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungsschutz zu 
kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis

G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
unsere Leistungspfl icht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung die Weisung 
erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen 
zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung den 
Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechts-
streit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird 
einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und 
Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der 
zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge inner-
halb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der 
Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kün-
digen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pfl icht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, 
können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nach-
weisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die 
Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu 
dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt 
haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Er-
werber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1 Die Kfz-Haftpfl icht-, Kasko-, Schutzbrief-, Auslandsschaden-
schutz- und Kfz-Unfallversicherung sind jeweils rechtlich selbstständige 
Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen 
anderer nicht. 

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsan-
lasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kraftfahrtversicherung für 
das Fahrzeug zu kündigen. 

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der an-
deren ungekündigten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte 
Kraftfahrtversicherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entspre-
chend für uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 

G.4.4 Kündigen Sie oder wir nur den Schutzbrief oder den Auslands-
schadenschutz, gelten G.4.2 und G.4.3 nicht. 

G.4.5 G.4.1 und G.4.2 fi nden entsprechende Anwendung, wenn in 
einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind. 

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie 
innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. Die von Ihnen erklärte Kündigung 
muss unterschrieben sein. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf 
die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu 
 beachten?
Übergang der Versicherung auf den Erwerber

G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Er-
werber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversicherung. 

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpfl ichtet, den Beitrag entsprechend den 
Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags 
verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwer-
bers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der 
neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir ent-
weder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
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Anzeige der Veräußerung 

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpfl ichtet, uns die Veräußerung des 
Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter 
den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust 
des Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und 
G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den 
Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung 

G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall 
 (z.B. durch Fahrzeugverschrottung)
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen,
 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
Ruheversicherung

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der 
Vertrag nicht beendet. 

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, 
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es sei 
denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als zwei Wochen oder Sie 
verlangen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen Versiche-
rungsschutzes. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahr-
zeuge mit Versicherungskennzeichen (z.B. Mofas), Wohnwagenanhänger 
sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 

Umfang der Ruheversicherung

H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen 
während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versiche-
rungsschutz. Der Ruheversicherungsschutz umfasst
- die Kfz-Haftpfl ichtversicherung,
- die Teilkasko, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetrieb-

setzung eine Voll- oder eine Teilkasko bestand.
Ihre Pfl ichten bei der Ruheversicherung

H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpfl ichtet, 
das Fahrzeug in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder Sammelga-
rage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z.B. einem geschlossenen 
Hofraum) nicht nur vorübergehend abzustellen und das Fahrzeug au-
ßerhalb dieser Räumlichkeiten nicht zu gebrauchen. Verletzen Sie diese 
Pfl icht, sind wir unter den Voraussetzungen nach D.4 leistungsfrei. 

Wiederanmeldung

H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der 
Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder 
auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich anzu-
zeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 

H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Mo-
nate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruhever-
sicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers 
wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen 
Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern. 

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkenn-
 zeichen?
H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des 
auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz 
nach H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für 
den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Be-
zirks in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese 
Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der 
Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung durch-
geführt werden. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 

H.3.1 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung besteht Versicherungsschutz 
auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt 
nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzei-
chen geführt werden muss.

Was sind Zulassungsfahrten?

H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit 
dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zuständigen Zu-
lassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt 
werden. Das sind Rückfahrten von der Zulassungsbehörde nach Entfer-
nung der Stempelplakette. Außerdem sind Fahrten zur Durchführung der 
Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung oder 
Zulassung versichert, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein ungestem-
peltes Kennzeichen zugeteilt hat. 

I Schadenfreiheitsrabatt-System
I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 
 (SF-Klassen)
In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und der Vollkasko richtet sich die Einstu-
fung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der sich daraus ergebende Bei-
tragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 
1. Dies gilt nicht für 
- Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, 
- Fahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
- Fahrzeuge, die ein Kurzzeitkennzeichen führen, 
- Fahrzeuge mit roten Kennzeichen,
- Selbstfahrervermietfahrzeuge, 
- Anhänger, Aufl ieger und Wechselaufbauten,
- landwirtschaftliche Zugmaschinen, 
- Sonderfahrzeuge, ausgenommen Abschlepp-, Kranken- und Leichen-

wagen.

I.2 Ersteinstufung
I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird 
er in die SF-Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2 Sonderersteinstufungen für PKW, Krafträder, Campingfahr-
 zeuge und Lieferwagen 

I.2.2.1  Sonderersteinstufung für PKW in SF-Klasse ½
Beginnt Ihr Vertrag für einen PKW ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6., wird er in die SF-Klasse ½ eingestuft, wenn
a auf Sie bereits ein PKW zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der 

Kfz-Haftpfl ichtversicherung mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft 
ist, oder

b auf Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren 
mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner bereits 
ein PKW zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist, und 
Sie seit mindestens einem Jahr eine gültige Fahrerlaubnis zum Füh-
ren von PKW oder Krafträdern besitzen, die von einem Vertragsstaat 
des europäischen Wirtschaftsraums erteilt wurde oder diesen nach 
I.2.4 gleichgestellt ist, oder 

c Sie nachweisen, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis, die 
von einem Vertragsstaat des europäischen Wirtschaftsraums erteilt 
wurde oder diesen nach I.2.4 gleichgestellt ist, seit mindestens drei 
Jahren zum Führen von PKW oder von Krafträdern berechtigt sind, 
oder

d auf Ihren Vater oder Ihre Mutter bereits ein PKW zugelassen und bei 
uns versichert ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist.

Ist bereits ein PKW auf Sie zugelassen, fi nden die Regelungen unter 
I.2.2.1.b bis d keine Anwendung.
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I.2.2.2  Sonderersteinstufung für Krafträder, Campingfahrzeuge
 und Lieferwagen bis SF-Klasse 2
Beginnt Ihr Vertrag für ein Kraftrad, ein Campingfahrzeug oder einen Lie-
ferwagen ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6 und ist auf Sie 
bereits ein PKW (Erstfahrzeug) zugelassen und bei uns versichert, wird 
es/er in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, maximal in 
SF-Klasse 2.

I.2.2.3 Sonderersteinstufung für PKW bis SF-Klasse 2 
Beginnt Ihr Vertrag für einen PKW ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6 und ist 
a auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder 

Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner 
oder

b auf Ihren Vater oder Ihre Mutter 
bereits ein PKW (Erstfahrzeug) zugelassen und bei uns versichert, wird 
er in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, maximal in SF-
Klasse 2. Voraussetzung für die Sondereinstufung nach I.2.2.3.a ist, dass 
der jeweilige Fahrer mindestens das 25. Lebensjahr vollendet hat. Voraus-
setzung für die Sondereinstufung nach I.2.2.3.b ist, dass Sie am Projekt 
Begleitendes/ Begleitetes Fahren oder an einem Fahrsicherheitstraining 
teilgenommen haben.

I.2.2.4 Sonderersteinstufung für PKW bis SF-Klasse 8 
Beginnt Ihr Vertrag für einen PKW ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6 und ist auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Le-
benspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebenspartner bereits ein PKW (Erstfahrzeug) zugelassen und bei uns 
versichert, wird er in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, 
maximal in SF-Klasse 8, wenn
- beide Fahrzeuge ausschließlich von Ihnen und/oder Ihrem Ehepart-

ner, Ihrem eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihrem mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner gefahren werden, 
der namentlich zu nennen ist, und 

- der jeweilige Fahrer seit mindestens drei Jahren eine gültige Fahrer-
laubnis zum Führen von PKW oder von Krafträdern besitzt, die von 
einem Vertragsstaat des europäischen Wirtschaftsraums erteilt wurde 
oder diesen nach I.2.4 gleichgestellt ist, und

- der jeweilige Fahrer mindestens das 25. Lebensjahr vollendet hat. 
Wenn Sie für einen PKW bereits eine Sondereinstufung bis SF-Klasse 8 in 
Anspruch genommen haben und an dessen Stelle einen anderen PKW bei 
uns versichern (Fahrzeugwechsel), ist eine Sondereinstufung für den neu-
en Vertrag nur bis zu der Schadenfreiheitsklasse möglich, die der vorherige 
erreicht hatte, es sei denn, dieser Vertrag war mindestens in den letzten 
beiden Jahren schadenfrei.  

I.2.2.5  Sonderersteinstufung für PKW ehemaliger 
 Dienstwagenfahrer 
Beginnt Ihr Vertrag für einen PKW ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6, rechnen wir den Schadenverlauf Ihres Dienstwagens an, 
wenn uns Ihr Arbeitgeber bestätigt, in welchem Zeitraum Sie ein Dienst-
fahrzeug zur privaten und dienstlichen Nutzung gefahren sind. Vorausset-
zung ist, dass die Nutzung des Dienstwagens durch Sie zum Zeitpunkt der 
Anrechnung nicht mehr als 12 Monate zurückliegt.

I.2.2.6 Was passiert, wenn die Voraussetzungen für eine 
 Sondereinstufung nicht mehr erfüllt sind?
Haben Sie eine Sondereinstufung nach I.2.2.3 oder I.2.2.4 in Anspruch ge-
nommen und sind die dort genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, 
müssen Sie uns dies unverzüglich anzeigen. Der Vertrag wird ab dem Zeit-
punkt, ab dem die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, in die SF-Klas-
se eingestuft, die er ohne die Sondereinstufung erreicht hätte. Wird der 
Vertrag für das Erstfahrzeug beendet, entfällt die Sondereinstufung ab der 
nächsten Beitragsfälligkeit. Haben Sie uns nicht angezeigt, dass der PKW
- bei einer Sondereinstufung nach I.2.2.3 von einer Person gefahren 

wird, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder 
- bei einer Sondereinstufung nach I.2.2.4 von einer anderen Person ge-

fahren wird als Ihnen, Ihrem Ehepartner, Ihrem eingetragenen Leben-
spartner oder Ihrem mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebenspartner, 

entfällt die Sondereinstufung rückwirkend ab Beginn des laufenden Versi-
cherungsjahres. Haben Sie diesen Umstand vorsätzlich nicht angezeigt, 
ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jah-
resbeitrags zu zahlen.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpfl ichtver-
 sicherung in der Vollkasko
Ist das versicherte Fahrzeug ein PKW, ein Kraftrad, ein Campingfahrzeug 
oder ein Lieferwagen und schließen Sie neben der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung eine Vollkasko mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), 
können Sie verlangen, dass die Einstufung nach dem Schadenverlauf der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte 
Fahrzeug oder ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten 12 
Monate bereits eine Vollkasko bestanden hat; in diesem Fall übernehmen 
wir den Schadenverlauf der Vollkasko nach I.6.

I.2.4 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse
Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) sind im Rahmen der SF-Ersteinstufung Fahrerlaubnissen 
aus einem Vertragsstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese nach den 
Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder 
praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder nach Erfül-
lung der Aufl agen umgeschrieben sind.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem 
Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. 

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalender-
jahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat 
der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, 
wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabel-
le im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
(siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Bes-
serstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate 
beträgt.

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen S, 0 oder M 
 sowie Sonderersteinstufungen
I.3.4.1 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalender-
jahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-
Klasse S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein. 

I.3.4.2 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalen-
derjahres mit einer Einstufung in SF-Klasse 0 begonnen und bestand bis 
zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird 
er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres 
in SF-Klasse ½ eingestuft.

I.3.4.3 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Ka-
lenderjahres mit einer Sonderersteinstufung nach I.2.2.1 bis I.2.2.5 be-
gonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate 
Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des 
folgenden Kalenderjahres in die nächst bessere SF-Klasse nach der jewei-
ligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, 
wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Maßgeblich 
ist der Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schaden-
 belasteter Verlauf?
I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Ver-
sicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbro-
chen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet 
worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bil-
den mussten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und 
Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils 
als schadenfrei, wenn
a wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen un-

tereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der Aus-
gleichspfl icht aufgrund einer Mehrfachversicherung Entschädigungen 
leisten oder Rückstellungen bilden oder 
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b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Scha-
denmeldung folgenden Kalenderjahren aufl ösen, ohne eine Entschä-
digung geleistet zu haben oder;

c der Schädiger oder dessen Haftpfl ichtversicherung uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang erstattet oder

d in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ein Schaden ausschließlich An-
sprüche aus der Europa-Zusatzdeckung (A.1.1.6), der Umweltscha-
denversicherung (A.1.1.7 bis A.1.1.9) oder dem Fahrerunfallschutz 
(A.1.6) auslöst oder

e wir in der Vollkasko für ein Schadenereignis, das unter die Teilkasko 
fällt, Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder

f Sie Ihre Vollkasko nur deswegen in Anspruch nehmen, weil eine Per-
son mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpfl ichtversicherung für 
das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegen-
über dem Haftpfl ichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser 
den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie 
uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse 
melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden 
müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als scha-
denfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädi-
gungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren 
Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück. 

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können
I.5.1 Freiwillige Erstattung der Entschädigung
Sie können eine Rückstufung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschä-
digung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpfl ichtung er-
statten. 

Kfz-Haftpfl ichtversicherung

I.5.1.1 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung unterrichten wir Sie nach Ab-
schluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, 
wenn diese nicht mehr als 1.000,- Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Ent-
schädigung innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr 
Kfz-Haftpfl ichtversiche rungsvertrag als schadenfrei behandelt. Haben wir 
Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des 
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im Zuge einer Wie-
deraufnahme der Schadenregulierung eine weitere Entschädigung leisten, 
führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

Vollkasko

I.5.1.2 Erstatten Sie uns die Entschädigung in der Vollkasko innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss der Schadenregulierung, wird Ihr Voll-
kaskovertrag als schadenfrei behandelt.

I.5.2 Rabattschutz
I.5.2.1 Sie können in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und der Vollkasko 
für Ihren PKW in der Produktlinie Komplett den Rabattschutz vereinbaren. 
Haben Sie eine Vollkasko abgeschlossen, kann der Rabattschutz nicht al-
lein für diese vereinbart werden. Voraussetzung für den Rabattschutz ist, 
dass Ihr Vertrag mindestens in die SF-Klasse 4 eingestuft ist. Ob Sie den 
Rabattschutz vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen.

I.5.2.2 Melden Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und/oder in der 
Vollkasko einen Schaden, wird der Vertrag nicht zurückgestuft, sondern die 
bisherige SF-Klasse bleibt erhalten. Für jeden weiteren Schaden im selben 
Versicherungsjahr erfolgt die Rückstufung nach I.3.5.

I.5.2.3 Die Sondereinstufung nach I.5.2.2 erfolgt nur für Schäden, die 
während der Geltungsdauer des Rabattschutzes eintreten. Schäden vor 
Einschluss des Rabattschutzes führen zur Rückstufung nach I.3.5. Bei 
einem Versichererwechsel gilt I.8.2 Satz 2 und 3.

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags - auch wenn dieser bei einem 
anderen Versicherer bestanden hat - wird auf den Vertrag des versicherten 
Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden 
Fällen übernommen:

Fahrzeugwechsel

I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen 
Fahrzeugs angeschafft.

Rabatttausch

I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein ande-
res Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversiche-
rung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 

Schadenverlauf einer anderen Person

I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von 
Ihnen gefahren und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 

Versichererwechsel

I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu 
uns gewechselt.

Weiteres Fahrzeug

I.6.1.5 Sie versichern ein zusätzliches Fahrzeug bei uns und beantra-
gen die Übernahme des Schadenverlaufs aus Ihrem bereits vorhandenen 
Vertrag. Der Vertrag für das bereits versicherte Fahrzeug wird nach I.2 
eingestuft.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme? 
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Vorausset-
zungen:

Fahrzeuggruppe

I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen 
wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem 
der Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeug-
gruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird.
a Untere Fahrzeuggruppe:
 PKW, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, 

Gabelstapler, Kranken- und Leichenwagen.
b Mittlere Fahrzeuggruppe:
 Taxen, Mietwagen, LKW und Zugmaschinen im Werkverkehr.
c Obere Fahrzeuggruppe:
 LKW und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Busse sowie 

Abschleppwagen.
Eine Übertragung ist zudem möglich
- von einem Lieferwagen auf einen LKW oder eine Zugmaschine im 

Werkverkehr bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht,
- von einem PKW mit 7 bis 9 Plätzen einschließlich Taxen und Mietwa-

gen auf einen Bus mit nicht mehr als 20 Plätzen (ohne Fahrersitz). 
Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung und der Vollkasko

I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-
Haftpfl ichtversiche rung und in der Vollkasko nur zusammen. 

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer 
anderen Person nach I.6.1.3

I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person 
nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwie-
gend von Ihnen gefahren wurde, und unter folgenden Voraussetzungen:
a Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Ehepartner, Ihren 

eingetragenen Lebenspartner, eine mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person, einen Verwandten oder Ihren Arbeitgeber;

b Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person 
überwiegend von Ihnen gefahren wurde, glaubhaft; hierzu gehört ins-
besondere

 - eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; ist
 die andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausrei-
 chend;

 - die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür,
 dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen 
 Fahrerlaubnis waren;

 - dass Ihre Eintragungen im Verkehrszentralregister einen Stand von
 maximal neun Punkten ergeben;

c die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs 
an Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in 
vollem Umfang auf;

d die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei 
der Übernahme nicht mehr als zwölf Monate zurück. 

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungs-
 schutzes auf den Schadenverlauf aus?
Im Jahr der Übernahme

I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außer-
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betriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeen-
digung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:
a Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, übernehmen wir 

den Schadenverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unter-
brochen worden.

b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate, übernehmen wir 
den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand. 

c Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, übernehmen wir 
den schadenfreien Verlauf nicht.

Im Folgejahr nach der Übernahme

I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich 
die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und danach, wie 
lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme be-
stand:
a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme 

mindestens sechs Monate, wird der Vertrag entsprechend seines Ver-
laufs so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 

b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme 
weniger als sechs Monate, unterbleibt eine Besserstufung trotz scha-
denfreien Verlaufs. 

I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang
Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernommen, 
übernehmen wir den Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden 
Voraussetzungen:
- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Schaden-

verlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit den Schadenfrei-
heitsrabatt in vollem Umfang auf,

- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebs 
die bisherige Risikosituation nicht verändert hat.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 
 und der Vollkasko können nur zusammen abgegeben werden. 

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen 
wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags 
nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M 
oder S, bleibt diese Einstufung bestehen. 

I.7.3  Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung 
Ihres Vertrags nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs 
folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
- Art und Verwendung des Fahrzeugs,
- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und 

der Vollkasko,
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die 

sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren 

nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen ge-
leistet worden sind und

- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Aus-
künfte erteilt worden sind.

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung und der Vollkasko Ihr Fahrzeug bei einem anderen Ver-
sicherer, sind wir berechtigt und verpfl ichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte 
zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben. 
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. 
Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1.a bis c 
– werden nicht berücksichtigt, d. h. wir teilen dem anderen Versicherer 
den Schadenfreiheitsrabatt mit, den Ihr Vertrag ohne die Sondereinstufung 
erreicht hätte.

J Beitragsänderung aufgrund tarifl icher 
 Maßnahmen
J.1 Typklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, 
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr 
Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. Ein unabhängiger 
Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Scha-
denbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen 

erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeug-
typs im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuord-
nung in eine andere Typklasse führen. Die damit verbundene Beitragsän-
derung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Die 
Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

J.2 Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, 
wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der 
Wohnsitz, den uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. 
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welcher Regional-
klasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. Ein 
unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang 
sich der Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des Halters 
liegt, im Verhältnis zu allen Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert 
sich der Schadenbedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, 
kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Regionalklasse führen. Die 
damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres wirksam. Die Klassengrenzen können Sie den Tabellen im 
Anhang 4 entnehmen.

J.3 Fahreralter
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Alter der Fahrzeugnutzer, 
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welche Geburtsjahre 
des jüngsten und ältesten Fahrers zu Beginn des Vertrags berücksichtigt 
worden sind. Der Beitrag wird während der Vertragslaufzeit den verän-
derten Lebensaltern des jüngsten und ältesten Fahrers angepasst. Dies 
kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhöhung führen. 
Die Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
wirksam. 

J.4 Tarifänderung 
Erhöht sich aufgrund einer Tarifänderung der Versicherungsbeitrag, sind 
wir berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verträge den Bei-
trag bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrags anzuheben. Vermindert sich der 
Tarifbeitrag, sind wir verpfl ichtet, auch für bestehende Verträge den Beitrag 
zu senken. Die Beitragsänderung wird jeweils mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres wirksam.

J.5 Kündigungsrecht
Führt eine Änderung nach J.1 bis J.4 in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung zu 
einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. 
Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kündi-
gungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitragserhö-
hung führen. Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

J.6 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs 
 in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu er-
höhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer 
EU-Richtlinie dazu verpfl ichtet werden, den Leistungsumfang oder die Ver-
sicherungssummen zu erhöhen. 

J.7 Änderung der Tarifstruktur
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Regionalklassen, 
Typklassen und die Merkmale zur Beitragsberechnung zu ändern, wenn 
die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geän-
derten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjah-
res wirksam. In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht. 

K Beitragsänderung aufgrund eines bei 
 Ihnen eingetretenen Umstands
K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsra-
batt-System nach Abschnitt I ändern. 

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberech-
 nung
Welche Änderungen werden berücksichtigt?

K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein Merkmal zur 
Beitragsberechnung gemäß Anhang 2, berechnen wir den Beitrag neu. 
Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhöhung füh-
ren.
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Auswirkung auf den Beitrag

K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahr-
leistung, gilt abweichend von K.2.2 der neue Beitrag rückwirkend ab Be-
ginn des laufenden Versicherungsjahres. 

K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitz-
 wechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug einer 
anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab der Um-
meldung bei der Zulassungsbehörde nach der neuen Regionalklasse. 

K.4 Ihre Mitteilungspfl ichten zu den Merkmalen zur 
 Beitragsberechnung
Anzeige von Änderungen 

K.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Über-
schrift Tarifi erungsmerkmale aufgeführten Merkmals zur Beitragsberech-
nung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. 

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung

K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag be-
rücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforde-
rung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzu-
legen. 

Folgen von unzutreffenden Angaben

K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitrags-
berechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend 
ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag, der den tat-
sächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht. 

K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder 
Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger 
Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Ver-
tragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrags zu zahlen. 

Folgen von Nichtangaben

K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb eines Monats nach, wird der 
Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres für 
dieses Merkmal zur Beitragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten 
Annahmen berechnet. 

K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwen-
dung des Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 5, müssen Sie uns dies 
anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten 
ziehendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis 
maßgeblich ist. Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach 
G.3.6 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen. Erhöhen 
wir den Beitrag um mehr als 10%, haben Sie ein Kündigungsrecht nach 
G.2.8.

L Meinungsverschiedenheiten und 
 Gerichtsstände
L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann

L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zu-
frieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen 
gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann 
für Versicherungen wenden (Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 
Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel.: (0180) 4 
22 44 24 (0,20 Euro je Anruf); Fax: (0180) 4 22 44 25). Der Ombudsmann 
für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei 
arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfah-
ren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit 
gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

Versicherungsaufsicht

L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich 
auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafi n.de; Tel.: (0228) 41 08-0; 
Fax: (0228) 41 08-1550. Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg

L.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten.

Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des 
Schadens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfahren nach 
A.2.20.

L.2 Gerichtsstände
Wenn Sie uns verklagen

L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuen-

de Niederlassung örtlich zuständig ist.
Wenn wir Sie verklagen

L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 

Ihres Betriebs befi ndet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt

L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr 
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 
das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

M Zahlungsweise
M.1 Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jahres-
beiträge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind. In der Produktlinie Basis 
gilt die Abbuchung des Beitrags vom Konto als vereinbart. Kann diese auf-
grund eines von Ihnen zu vertretenen Umstands nicht durchgeführt wer-
den, erheben wir einen Zuschlag.

Teilzahlungen

M.2 Bei halb- oder vierteljährlicher Teilzahlung werden, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, Zuschläge erhoben. Der Mindestbeitrag der halb- 
oder vierteljährlichen Teilzahlung beträgt 20,- Euro. 

M.3 Sie können bei vierteljährlicher Zahlungsweise mit uns verein-
baren, dass der Beitrag in drei gleichen Monatsraten von einem Konto ab-
gebucht wird. Kann eine Monatsrate nicht abgebucht werden, so ist der 
vierteljährliche Teilzahlungsbeitrag sofort fällig.

M.4 Für Fahrzeuge, die ein Saison- oder Ausfuhrkennzeichen füh-
ren, werden Teilzahlungen nicht vereinbart.

Kurzzeitkennzeichen

M.5 Für die Versicherung eines Fahrzeugs, das mit einem Kurzzeit-
kennzeichen für eine Probe- oder Überführungsfahrt bis zur Dauer von fünf 
Tagen zugelassen ist, beträgt der Beitrag 2% des Tarifbeitrags (Beitrags-
satz 100%). Der Mindestbeitrag beträgt 78,- Euro. 

M.6 Wenn Sie das Fahrzeug im Anschluss an die Probe- oder 
Überführungsfahrt mit einem ständigen amtlichen Kennzeichen zulassen, 
werden wir die Versicherung für das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der 
Dauer und der Tarifi erung in den bei uns neu abzuschließenden Vertrag 
einbeziehen.

N Bedingungsänderung
Wir sind berechtigt, einzelne Bedingungen des Vertrags zu ändern oder zu 
ergänzen, wenn 
-  ein Gesetz geändert wird, auf dem diese Bedingungen beruhen, 
- sich eine höchstrichterliche Rechtsprechung ändert, auf der diese Be-

dingungen beruhen, 
- ein Gericht diese Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt 

und 
- die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthalten, die an deren 

Stelle tritt, oder 
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- die Kartellbehörde oder die BAFin eine Bedingung durch Verwaltungs-
akt als mit geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet.

Eine Änderung von Bedingungen ist nur zulässig, wenn das bei Vertrags-
schluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 
in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. Die geänderten Bedingungen 
dürfen Sie als einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit anderen 
Bedingungen des Vertrags nicht schlechter stellen als die ursprüngliche 
Regelung. Sie haben aufgrund der Bedingungsänderung ein Kündigungs-
recht nach G.2.10.

Anhang 1:
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
1 PKW
1.1 Einstufung von PKW in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

und Beitragssätze

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei PKW

In der Produktlinie Komplett erfolgt die Rückstufung bei einem Schaden 
aus SF 25 abweichend von dieser Tabelle in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung in SF 22 und in Vollkasko in SF 23.

2 Krafträder
2.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze

2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern

3 Leichtkrafträder
3.1 Einstufung von Leichtkrafträdern in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

25 und mehr SF 25 30 30 
24 Kalenderjahre SF 24 30 30 
23 Kalenderjahre SF 23 30 30 
22 Kalenderjahre SF 22 30 35 
21 Kalenderjahre SF 21 35 35 
20 Kalenderjahre SF 20 35 35 
19 Kalenderjahre SF 19 35 35 
18 Kalenderjahre SF 18 35 40 
17 Kalenderjahre SF 17 35 40 
16 Kalenderjahre SF 16 35 40 
15 Kalenderjahre SF 15 40 40 
14 Kalenderjahre SF 14 40 40 
13 Kalenderjahre SF 13 40 45 
12 Kalenderjahre SF 12 40 45 
11 Kalenderjahre SF 11 45 45 
10 Kalenderjahre SF 10 45 50 
  9 Kalenderjahre SF   9 45 50 
  8 Kalenderjahre SF   8 50 55 
  7 Kalenderjahre SF   7 50 60 
  6 Kalenderjahre SF   6 55 60 
  5 Kalenderjahre SF   5 55 65 
  4 Kalenderjahre SF   4 60 70 
  3 Kalenderjahre SF   3 70 80 
  2 Kalenderjahre SF   2 85 85 
  1 Kalenderjahr SF   1 100 100 
- SF ½  140 115 
- S 155  
- 0 230 125 
- M 245 160 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF 25 SF 11 SF   4 M SF 20 SF 10 M 
SF 24 SF 11 SF   4 M SF 15 SF   8 M 
SF 23 SF 10 SF   4 M SF 15 SF   8 M 
SF 22 SF 10 SF   4 M SF 14 SF   8 M 
SF 21 SF 10 SF   4 M SF 13 SF   7 M 
SF 20 SF   9 SF   3 M SF 12 SF   6 M 
SF 19 SF   9 SF   3 M SF 11 SF   5 M 
SF 18 SF   7 SF   3 M SF 10 SF   5 M 
SF 17 SF   7 SF   2 M SF   9 SF   5 M 
SF 16 SF   6 SF   2 M SF   9 SF   4 M 
SF 15 SF   6 SF   2 M SF   9 SF   4 M 
SF 14 SF   6 SF   2 M SF   8 SF   4 M 
SF 13 SF   5 SF   2 M SF   8 SF   3 M 
SF 12 SF   5 SF   1 M SF   7 SF   3 M 
SF 11 SF   5 SF   1 M SF   6 SF   2 M 
SF 10 SF   4 SF   1 M SF   6 SF   2 M 
SF   9 SF   4 SF   1 M SF   5 SF   2 M 
SF   8 SF   4 SF   1 M SF   4 SF   1 M 
SF   7 SF   3 SF  ½ M SF   4 SF   1 M 
SF   6 SF   3 SF  ½ M SF   3 SF  ½ M 
SF   5 SF   2 SF  ½ M SF   2 SF  ½ M 
SF   4 SF   2 SF  ½ M SF   2 0 M 
SF   3 SF   1 S M SF   1 0 M 

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr SF 10 50 55 
  9 Kalenderjahre SF   9 50 65 
  8 Kalenderjahre SF   8 55 65 
  7 Kalenderjahre SF   7 55 65 
  6 Kalenderjahre SF   6 60 70 
  5 Kalenderjahre SF   5 70 70 
  4 Kalenderjahre SF   4 75 75 
  3 Kalenderjahre SF   3 80 95 
  2 Kalenderjahre SF   2 90 100 
  1 Kalenderjahr SF   1 100 100 
- SF ½  125 125 
- 0 210 160 
- M 285 220 

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

  3 und mehr SF   3 30 45 
  2 Kalenderjahre SF   2 35 45 
  1 Kalenderjahr SF   1 40 50 
- SF ½  65 70 
- 0 100 100 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF   2 SF  ½ S M SF   1 M M 
SF   1 S M M SF  ½ M M 
SF  ½ S M M 0 M M 

S M M M    
0 M M M M M M 
M M M M M M M 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF 10 SF  ½ 0 M SF  3 SF  ½ M 
SF  9 SF  ½ 0 M SF  1 0 M 
SF  8 SF  ½ 0 M SF  1 0 M 
SF   7 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   6 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   5 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   4 0 M M SF  ½ 0 M 
SF   3 0 M M SF  ½ 0 M 
SF   2 0 M M 0 M M 
SF   1 0 M M 0 M M 

M M M M M M M 

SF  ½ 0 M M 0 M M 
0 M M M M M M 
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3.2 Rückstufung im Schadenfall bei Leichtkrafträdern

4 Taxen und Mietwagen
4.1 Einstufung von Taxen und Mietwagen in Schadenfreiheits-

klassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

4.2 Rückstufung im Schadenfall bei Taxen und Mietwagen

5 Campingfahrzeuge 
5.1 Einstufung von Campingfahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen 

(SF-Klassen) und Beitragssätze

5.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen 

6 Lieferwagen, LKW, Zugmaschinen (ausgenommen 
landwirtschaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen, 
Busse (nur Kfz-Haftpfl icht), Abschleppwagen 
(nur Kfz-Haftpfl icht) und Stapler (nur Kfz-Haftpfl icht)

6.1 Einstufung von Lieferwagen, LKW, Zugmaschinen (ausgenom-
men landwirtschaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen, Bus-
sen (nur Kfz-Haftpfl icht), Abschleppwagen (nur Kfz-Haftpfl icht) 
und Staplern (nur Kfz-Haftpfl icht) in Schadenfreiheitsklassen 
(SF-Klassen) und Beitragssätze

6.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lieferwagen, LKW, 
Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), 
Krankenwagen und Leichenwagen

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

  3 und mehr SF   3 40 55 
  2 Kalenderjahre SF   2 55 75 
  1 Kalenderjahr SF   1 70 80 
- SF ½  70 80 
- 0 100 100 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF   3 SF   2 SF   1 0 SF   2 SF   1 0 
SF   2 SF   1 0 0 SF   1 0 0 
SF   1 0 0 0 0 0 0 
SF  ½ 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF 10 SF  ½ 0 M SF  3 SF  ½ M 
SF  9 SF  ½ 0 M SF  1 0 M 
SF  8 SF  ½ 0 M SF  1 0 M 
SF   7 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   6 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   5 SF  ½ 0 M SF  ½ 0 M 
SF   4 0 M M SF  ½ 0 M 
SF   3 0 M M SF  ½ 0 M 
SF   2 0 M M 0 M M 
SF   1 0 M M 0 M M 
SF  ½ 0 M M 0 M M 

0 M M M M M M 
M M M M M M M 

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr SF 10 40 50 
  9 Kalenderjahre SF   9 50 60 
  8 Kalenderjahre SF   8 50 60 
  7 Kalenderjahre SF   7 55 65 
  6 Kalenderjahre SF   6 55 70 
  5 Kalenderjahre SF   5 60 75 
  4 Kalenderjahre SF   4 65 80 
  3 Kalenderjahre SF   3 75 85 
  2 Kalenderjahre SF   2 85 90 
  1 Kalenderjahr SF   1 100 100 
- SF ½  100 110 
- 0 125 115 
- M 150 170 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF 10 SF   7 SF  ½ M SF   4 SF  ½ M 
SF   9 SF   5 0 M SF   3 0 M 
SF   8 SF   4 0 M SF   2 0 M 
SF   7 SF   4 0 M SF   2 0 M 
SF   6 SF   3 0 M SF   1 0 M 
SF   5 SF   3 0 M SF   1 0 M 
SF   4 SF   2 0 M SF  ½ M M 
SF   3 SF   2 0 M 0 M M 
SF   2 SF  ½ M M 0 M M 
SF   1 0 M M 0 M M 
SF  ½ 0 M M M M M 

0 M M M M M M 
M M M M M M M 

Beitragssatz in % Dauer des schaden-
freien
ununterbrochenen
Verlaufs

SF-Klasse
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr SF 10 65 55 
  9 Kalenderjahre SF   9 70 55 
  8 Kalenderjahre SF   8 70 60 
  7 Kalenderjahre SF   7 70 65 
  6 Kalenderjahre SF   6 75 65 
  5 Kalenderjahre SF   5 75 65 
  4 Kalenderjahre SF   4 80 75 
  3 Kalenderjahre SF   3 85 85 
  2 Kalenderjahre SF   2 100 90 
  1 Kalenderjahr SF   1 100 100 
- SF ½  100 105 
- 0 140 170 
- M 285 220 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF   3 0 0 0 SF  ½ 0 0 
SF   2 0 0 0 0 0 0 
SF   1 0 0 0 0 0 0 
SF  ½ 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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6.3 Rückstufung im Schadenfall bei Bussen, Abschleppwagen 
und Staplern

Anhang 2:
Merkmale zur Beitragsberechnung
1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei 

PKW
1.1 Abstellort
Regelmäßiger nächtlicher Abstellort: 
-  abschließbare Einzel-/oder Doppelgarage
-  Ihr Grundstück, das mit einem Ein- oder Zweifamilienhaus bebaut ist, 

welches von Ihnen selbst bewohnt wird
- sonstiger Abstellort
1.2 Weitere Merkmale zur Beitragsberechnung
- Jährliche Fahrleistung 
-  Ständig selbst genutztes Wohneigentum
- Fahrerkreis
- Fahreralter 
-  Fahrzeugalter bei Zulassung auf Sie 
-  Ihr Familienstand

2 Merkmale zur Beitragsberechnung bei Krafträdern, 
LKW, Zugmaschinen, Bussen, Anhängern

-  Motorleistung
-  Aufbau
-  Anzahl der Plätze
-  zulässiges Gesamtgewicht 

3 Berufsgruppe (Tarifgruppe) B
Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten in der Kfz-Haftpfl icht- und der 
Kasko- versicherung - in der Teilkasko beschränkt auf PKW, Camping-
fahrzeuge, Kraft räder und Leichtkrafträder - für Versicherungs verträge von 
Kraft fahr zeugen, die zugelassen sind auf
a Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts;
b juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Auf-

gaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden, 
und wenn

- an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts
mit mindestens 50% beteiligt sind oder

- sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der Hälfte 
ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder 
die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder);

c mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);
d als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), 

die im Haupt zweck der Gesundheitspfl ege und Fürsorge oder der 
Jugend- und Altenpfl ege dienen oder die im Hauptzweck durch För-
derung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung, oder der 
Volks- und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf materiellem, gei-
stigem oder sittlichem Gebiet nutzen;

e Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
f Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der unter a bis e genann-

ten juristischen Personen und Ein richtungen, sofern ihre nicht selbst-
ständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese minde-
stens 50% der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von 
ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie die bei diesen juristischen 
Personen und Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsver-

hältnis stehenden Personen, ferner Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw. Zivildienstpfl ichtige und freiwil-
lige Helfer);

g Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischen staat-
licher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die unter f genann-
ten Beamten, Angestellten und Arbeiter;

h Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen von f oder g unmittelbar vor 
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt ha-
ben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht berufstätige 
versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten, Richtern, An-
gestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bun-
deswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die 
Voraussetzungen von f, g oder h erfüllt haben;

i Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei tern, 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pen sionären 
und Rentnern, die die Voraussetzungen von f, g oder h erfüllen. Vo-
raussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind 
und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft 
leben und von ihnen unterhalten werden.

Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten nicht für Verträge von
- Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen, 
- Fahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
- Selbstfahrervermietfahrzeugen, 
- Anhängern, Aufl iegern und Wechselaufbauten,
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen, 
- Sonderfahrzeugen, 
- Taxen und Mietwagen,
- Bussen,
- Fahrzeugen im gewerblichen Güterverkehr.

4 Gewerbetarif
Die Beiträge des Gewerbetarifs gelten in der Kfz-Haftpfl icht- und der Kas-
koversicherung für Versicherungs verträge von PKW, wenn Sie
a eine juristische Person sind;
b eine Personengesellschaft sind, die Einkünfte aus einem Gewerbebe-

trieb erzielt,
und das Fahrzeug auf Sie zugelassen ist.

Anhang 3:
Tabelle zu den Typklassen
Für PKW und Selbstfahrervermiet-PKW gelten folgende Typklassen: 

nach Klasse 
Kfz-Haftpflicht

aus
Klasse

bei 1 
Schaden

bei 2 
Schäden

bei 3 und 
mehr

Schäden
SF 10 SF   7 SF  ½ M 
SF   9 SF   5 0 M 
SF   8 SF   4 0 M 
SF   7 SF   4 0 M 
SF   6 SF   3 0 M 
SF   5 SF   3 0 M 
SF   4 SF   2 0 M 
SF   3 SF   2 0 M 
SF   2 SF  ½ M M 
SF   1 0 M M 
SF  ½ 0 M M 

0 M M M 
M M M M 

Kfz-Haftpflicht Vollkasko Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Typ-
klasse

von bis unter von bis unter von bis unter 
10 0,0 49,5 0,0 39,5 0,0 36,4
11 49,5 61,9 39,5 53,1 36,4 47,5
12 61,9 71,6 53,1 62,7 47,5 56,3
13 71,6 79,8 62,7 69,0 56,3 65,3
14 79,8 86,6 69,0 74,3 65,3 75,2
15 86,6 92,0 74,3 80,2 75,2 87,5
16 92,0 97,7 80,2 88,3 87,5 97,2
17 97,7 103,7 88,3 96,8 97,2 109,7
18 103,7 110,4 96,8 105,5 109,7 122,2
19 110,4 118,0 105,5 116,5 122,2 133,6
20 118,0 125,4 116,5 125,2 133,6 147,8
21 125,4 133,3 125,2 135,9 147,8 166,4
22 133,3 144,0 135,9 145,3 166,4 183,6
23 144,0 165,4 145,3 156,2 183,6 210,9
24 165,4 196,0 156,2 169,6 210,9 241,7
25 ab 196,0  169,6 184,3 241,7 271,8
26   184,3 206,3 271,8 306,7
27   206,3 232,3 306,7 354,9
28   232,3 276,4 354,9 416,5
29   276,4 330,1 416,5 487,0
30   330,1 377,5 487,0 628,8
31   377,5 438,7 628,8 763,9
32   438,7 516,6 763,9 975,5
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Anhang 4:
Tabellen zu den Regionalklassen
Es gelten folgende Regionalklassen:

1 Für PKW

2 Für Krafträder

3 Für Lieferwagen

4 Für landwirtschaftliche Zugmaschinen

Anhang 5:
Art und Verwendung von Fahrzeugen
1 Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen 
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, sind:

1.1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 
ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Ver-

kehr gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr 

gekommen sind
1.2 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht mehr 
als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Ver-

kehr gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr 

gekommen sind
1.3 vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht mehr 
als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h 

1.4 motorisierte Krankenfahrstühle 

2 Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von 
mehr als 50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und
- einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einer Höchstge-

schwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h oder
- einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einer Höchstge-

schwindigkeit von mehr als 80 km/h.

3 Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzei-
chen führen müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.

4 PKW
PKW sind als Perso nenkraftwagen zugelassene Kraft fahrzeuge, mit Aus-
nahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer vermietfahrzeugen.

5 Mietwagen
Mietwagen sind PKW, mit denen ein genehmigungspfl ichtiger Gelegen-
heitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, 
Busse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge).

6 Taxen
Taxen sind PKW, die der Unternehmer an behörd lich zugelassenen Stellen 
bereithält und mit denen er - auch am Betriebssitz oder während der Fahrt 
entgegengenommene - Beför derungsaufträge zu einem vom Fahrgast be-
stimmten Ziel ausführt.

7 Selbstfahrvermietfahrzeuge
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die ge-
werbsmäßig ohne Gestel lung eines Fahrers vermietet werden.

8 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig 
ohne Gestellung eines Fahrers ver mietet werden und auf den Mieter zugel-
assen sind oder bei Zulas sung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag 
mindestens sechs Monate überlassen werden.

Kfz-Haftpflicht Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Region
al-
klasse

von bis unter von bis unter 
1 0,0 81,2 0,0 46,4 
2 81,2 94,8 46,4 55,5 
3 94,8 104,7 55,5 69,0 
4 104,7 131,7 69,0 98,9 
5 ab 131,7  98,9 114,6 
6   114,6 151,8 
7   151,8 241,2 
8   ab 241,2  

6 112,8 120,3  
7 ab 120,3  

Kfz-Haftpflicht Vollkasko Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Region
al-
klasse

von bis unter von bis unter von bis unter 
1 0,0 84,2 0,0 95,0 0,0 69,1
2 84,2 90,1 95,0 104,3 69,1 89,0
3 90,1 97,5 104,3 112,6 89,0 117,5
4 97,5 105,7 ab 112,6  117,5 156,0
5 105,7 112,8   ab 156,0

Kfz-Haftpflicht Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Region
al-
klasse

von bis unter von bis unter 
1 0,0 82,5 0,0 82,4 
2 82,5 97,5 82,4 100,3 
3 97,5 106,0 100,3 116,0 
4 106,0 125,3 116,0 129,6 
5 125,3 152,4 ab 129,6  
6 ab 152,4    

  5 95,8 98,3 102,0 107,0 83,1 89,4
  6 98,3 100,8 107,0 112,6 89,4 95,2
  7 100,8 103,9 112,6 119,2 95,2 104,5
  8 103,9 106,9 119,2 127,4 104,5 113,8
  9 106,9 111,1 ab 127,4  113,8 123,5
10 111,1 115,4   123,5 137,4
11 115,4 120,0   137,4 154,1
12 ab 120,00    154,1 174,7
13     174,7 190,9
14     190,9 214,6
15     214,6 244,5
16     ab 244,5

Kfz-Haftpflicht Vollkasko Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Region
al-
klasse

von bis unter von bis unter von bis unter 
  1 0,0 84,7 0,0 86,8 0,0 64,1
  2 84,7 90,7 86,8 93,2 64,1 71,7
  3 90,7 93,6 93,2 98,0 71,7 77,4
  4 93,6 95,8 98,0 102,0 77,4 83,1

33   516,6 696,7 ab 975,5
34   ab 696,7  

Kfz-Haftpflicht Vollkasko Teilkasko 
Schadenbedarfsindexwerte

Typ-
klasse

von bis unter von bis unter von bis unter 



– 29 –

9 Busse
Busse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die nach ihrer Bauart und Aus-
stattung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich Füh-
rer) geeignet und bestimmt sind.

9.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunk-
ten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an 
bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können, sowie Verkehr, der 
unter Ausschluss anderer Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von 
Personen zum Besuch von Märkten und Theatern dient.

9.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausfl ugsfahrten und Ferienziel-Reisen so-
wie Verkehr mit Miet omnibussen.

9.3 Nicht unter 9.1 oder 9.2 fallen sonstige Busse, insbesondere Hotelom-
nibusse, Werk omnibusse, Schul-, Lehr- und Krankenomnibusse.

10 Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonstige Kraftfahrzeuge zu-
gelassen sind.

11 Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und 
Aufl iegern nur für eigene Zwecke durch eigenes - im Krankheitsfall bis zu 
vier Wochen auch durch fremdes - Personal eines Unternehmens.

12 Gewerblicher Güterverkehr
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, entgeltliche Beförde-
rung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufl iegern für Andere.

13 Umzugsverkehr
Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung von Umzugsgut.

14 Wechselaufbauten
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Auf-
liegern, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und mittels mechanischer 
Vorrichtungen an diesen Fahrzeugen ausgewechselt werden können.

15 Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zugmaschinen 
und Raupenschlepper oder Anhän ger, die wegen ihrer Verwendung in der 

Land- und Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt sind und 
ein amtliches grünes Kennzeichen führen.

16 Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen
Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen sind Fahrzeuge mit Vorrich-
tungen zur mechanischen Milchentnahme, die dem Transport der Milch 
von Weiden und Gehöften zu den Mol kereien der Einzugsgebiete dienen.

17 Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge
Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge, die als 
Sonderfahrzeuge für die Land- und Forstwirtschaft zugelassen werden und 
ein amtliches grünes Kenn zeichen führen.

18 Milchtankwagen
Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport der Milch zwischen 
Molkereien oder von Molkereien zum Verteiler oder Verbraucher dienen. 
Sie gelten nicht als landwirtschaftliche Sonder fahrzeuge, sondern als
Güterfahrzeuge.

19 Selbst fahrende Arbeitsmaschinen
Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahr zeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit - nicht zur Beförderung von Personen oder Gü-
tern - bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister 
für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören (z.B. Selbstlader, 
Bagger, Greifer, Kran-LKW sowie Räum- und Bergungsfahrzeuge, auch 
wenn sie zu Ab schleppzwecken mitverwendet werden).

20 Lieferwagen
Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t.

21 LKW
LKW sind Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamt gewicht von mehr 
als 3,5 t.

22 Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder überwiegend 
zum Ziehen von Anhängern oder Aufl iegern gebaut sind, mit Ausnahme 
von landwirtschaftlichen Zugmaschinen.



Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhält-
nisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln und bieten zudem ei-
nen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt die Erhebung, Verarbeitung 
(z. B. Speichern und Übermitteln) und Nutzung von personenbezogenen 
Daten. Nach dem BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder wenn der Betroffene einge-
willigt hat. Das BDSG unterscheidet dabei allgemeine personenbezogene 
Daten, wie z. B. Name, Adresse, etc. und besondere personenbezogene 
Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten.

Das BDSG selbst erlaubt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung allge-
meiner personenbezogener Daten stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrau-
ensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Ge-
sundheitsdaten ist nach dem BDSG u. a. zulässig, wenn dies zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt oder der Betroffene eingewilligt hat.

Daneben regelt das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) die Erhebung per-
sonenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten über den Betroffenen, d.h. 
den Versicherungsnehmer bzw. die zu versichernde Person. Die Erhebung 
solcher Daten durch den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäu-
sern und sonstigen Krankenanstalten, Pfl egeheimen und Pfl egepersonen, 
anderen Personenversicherern und gesetzlichen Krankenkassen sowie 
Berufsgenossenschaften und Behörden nach zuvor erteilter Einwilligung 
und Unterrichtung des Betroffenen erfolgen, sofern diese Erhebung für die 
Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspfl icht erfor-
derlich ist. Die betroffene Person kann der Erhebung der Daten widerspre-
chen. Sie kann auch jederzeit verlangen, dass eine Erhebung nur erfolgen 
darf, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.

Einwilligungserklärung
Einwilligung nach dem BDSG:

Unabhängig von einer im Einzelfall nach dem BDSG vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung in unserem Unternehmen ist in Ihren Versiche-
rungsantrag deshalb eine Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. 

Diese Erklärung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – 
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wi-
derruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt.

Wird die Einwilligungserklärung nach dem BDSG bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. 

Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklä-
rung kann eine Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nach dem 
BDSG in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vor-
bemerkung beschrieben, erfolgen.

Einwilligung nach dem VVG:

Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei einem Dritten 
setzt stets die vorherige Einwilligung des Betroffenen voraus.

Sofern im Bereich der Unfall- und Lebensversicherung bei Antragstellung 
eine Risikoprüfung erfolgt, enthält der Versicherungsantrag daher auch 
eine Einwilligungserklärung nach dem VVG hinsichtlich der möglicherwei-
se notwendigen Erhebung von personenbezogenen Gesundheitsdaten bei 
Dritten. 

Wird die Einwilligungserklärung nach dem VVG bei Antragstellung entwe-
der ganz gestrichen, nur gegenüber einzelnen in der Vorbemerkung unter 
Absatz 5 genannten Institutionen erteilt oder einer erforderlichen Erhebung 

nach Unterrichtung widersprochen und ist eine Prüfung des Risikos auf-
grund dessen nicht vollumfänglich möglich, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Dies gilt ebenso, wenn der Betroffene verlangt hat, in 
jede einzelne Erhebung gesondert einzuwilligen und hinsichtlich einer für 
die Risikoprüfung erforderlichen Erhebung seine Einwilligung verweigert.

Schweigepfl ichtentbindungserklärung
Die Übermittlung von Daten an den Versicherer, die, wie z. B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. Sofern im Bereich der 
Unfall- und Lebensversicherung bei Antragstellung eine Risikoprüfung 
erfolgt, ist daher im Antrag auch eine Schweigepfl ichtentbindungsklausel 
enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Daten-
verarbeitung und -nutzung nennen:

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
sicherungsvertrags notwendig sind. 

Für alle Versicherungen:

Zunächst werden Ihre Angaben im Antrag gespeichert (Antragsdaten).

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie z. B. Ver-
tragsnummer, Versicherungsbeginn und -dauer, Versicherungssumme, 
Beitrag sowie Zahlungsart und –weise geführt (Vertragsdaten). Ebenso 
können erforderlichenfalls Angaben eines Dritten, z.B. des Vermittlers oder 
eines Sachverständigen gespeichert werden. 

Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Leistungsfall 
und ggf. auch Angaben von Dritten sowie Daten hinsichtlich der Versiche-
rungsleistung (Leistungsdaten).

Zusätzlich im Bereich der Personenversicherungen:

Sofern im Bereich der Unfall- und Lebensversicherung bei Antragstellung 
eine Risikoprüfung erfolgt, kann es für diese erforderlich sein, personen-
bezogene Gesundheitsdaten von dem Versicherungsnehmer oder der zu 
versichernden Person von einem Dritten, z. B. von einem Arzt, zu erheben 
und zu speichern. 

Soweit eine ärztliche Untersuchung des Versicherungsnehmers bzw. der 
zu versichernden Person vor Vertragsschluss erfolgt, werden die in diesem 
Zusammenhang vom Arzt erlangten personenbezogen Gesundheitsdaten 
über den Versicherungsnehmer bzw. die zu versichernde Person gespei-
chert.

Ebenso kann es im Versicherungsfall zur Beurteilung der Leistungspfl icht 
notwendig sein, personenbezogene Gesundheitsdaten bei einem Dritten, 
z. B. Arzt, einzuholen und zu speichern. 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer ab. 
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungs-
technische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes, des Risikos und Risikozuschlags sowie im Ein-
zelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. Dies kann auch die Übermittlung von 
personenbezogenen Gesundheitsdaten beinhalten.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem VVG hat der Versicherte bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung (Neu- und Ersatzantrag) dem Versicherer die ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzugeben, die für den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach 
denen der Versicherer zuvor in Textform gefragt hat. Stellt der Versicherer 
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Fragen im Sinne 
des vorherigen Satzes, ist der Versicherte auch zur Beantwortung dieser 
Fragen verpfl ichtet. Ebenso ist der Versicherte nach dem VVG auf Ver-
langen des Versicherers verpfl ichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalls 
dem Versicherer alle für die Feststellung des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der Leistungspfl icht wichtigen Umstände anzugeben. Steht das 
Recht auf vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, trifft 
diese Angabeverpfl ichtung auch den Dritten.
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Zur Risikobeurteilung und zur Aufklärung des Sachverhalts im Leistungsfall 
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende Auskünfte auf Anfrage an andere Versicherer zu erteilen.

Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z. B. Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risi-
kos oder Angaben zum Versicherungsfall.

4. Zentrales Hinweissystem
Aus den oben unter Ziffer 3 Absatz 2 genannten Gründen besteht beim 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) ein 
zentrales Hinweis- und Informationssystem (HIS).

Die Aufnahme in dieses Hinweissystem und deren Nutzung seitens der 
Versicherer erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem System verfolgt 
werden dürfen, also nur, soweit bestimmte - im folgenden dargestellte - 
Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei werden die einzelnen Versicherungs-
sparten beim HIS getrennt geführt. Ein Austausch der gemeldeten Daten 
zwischen einzelnen Sparten beim HIS fi ndet nicht statt. 

Beispiele:
-  Haftpfl ichtversicherungen 
 Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 

denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung
- Lebensversicherungen
 - Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. An-

 nahme mit Beitragszuschlag
 - aus versicherungsmedizinischen Gründen
 - aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer
 - wegen verweigerter Nachuntersuchung
 - Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens 

 des Versicherers
 - Ablehnung des Vertrags seitens des Versicherungsnehmers wegen 

 geforderter Beitragszuschläge
 Zweck: Risikoprüfung
- Kfz-Versicherungen
 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 

von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung
- Sachversicherungen
 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 

oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht 
sind.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhinderung weiteren 
Missbrauchs

- Transportversicherungen
 Aufnahme von auffälligen Schadenfällen (Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs) 
 Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungmiss-

brauch
- Unfallversicherungen
 Meldung bei 
 -  erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht,
 - Vortäuschung eines Unfalls oder von falschen Unfallfolgen,
 - vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung, wenn die Verletzung für 

 den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls oder für die 
 Feststellung oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versiche-
 rers ursächlich ist und somit Auswirkungen auf die Leistungspfl icht 
 des Versicherers hat,

 - außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
 tungserbringung

 Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens- und Sachversicherung) 
und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kapitalanlagen) werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen 
umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Un-
ternehmen häufi g in Unternehmensgruppen zusammen.

Unser Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:
 Condor Allgemeine Versicherungs-AG
 Condor Lebensversicherungs-AG
 Optima Versicherungs-AG

– 31 –

 Optima Pensionskasse-AG
 Condor Dienstleistungs-GmbH
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie z. 
B. das Inkasso oder die Datenverarbeitung. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, wie z. B. Name, Adresse, ggf. Geburtsda-
tum, Vertragsnummer, bestehende Verträge, Bankverbindung, d. h. Daten, 
welche für die Vertragsdurchführung aller Verträge relevant sind, werden 
dabei in einer zentralen Datensammlung geführt, auch wenn Sie Verträge 
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. Diese Daten 
sind von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen 
sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt zugeordnet werden.

Branchenspezifi sche Daten, die sich speziell auf die Vertragsabwicklung 
einer Versicherungssparte beziehen, wie z. B. personenbezogene Ge-
sundheits- und Bonitätsdaten, bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Diese Daten sind nur von dem 
jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des 
BDSG zu beachten sind.

Unsere Vertriebspartner arbeiten zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Vertrieb von 
Fondsanteilen und Kapitalanlagen) auch mit anderen Finanzdienstlei-
stungsunternehmen zusammen.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe werden Sie durch 
einen unserer Vertriebspartner (unabhängige Versicherungsmakler, Mehr-
fachagenten und Assekuradeure) betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung 
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. 

Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungs-
gesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstlei-
stungen auch Kapitalanlagegesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der sie 
betreuende Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung 
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe der Versi-
cherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben für 
fi nanzielle Dienstleistungen. 

Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenver-
sicherung können an den Sie betreuenden Vermittler auch personenbezo-
gene Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung. 
Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitsver-
pfl ichtungen (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Da-
ten, den Empfänger, an den diese Daten weitergegeben worden sind sowie 
den Zweck der Speicherung. Unter bestimmten Voraussetzungen haben 
Sie zudem ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in 
einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten unseres Unterneh-
mens. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an uns.
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Informationen zum Versicherer:

Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft
Admiralitätstraße 67
20459 Hamburg
Telefon: (040) 3 78 94-0
Telefax: (040) 3 78 94-1 00
Email:  kontakt@optima-versicherungsgruppe.de
www.optima-versicherungsgruppe.de
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Bundesrepublik Deutschland
Registergericht: Amtsgericht Hamburg - HRB 7449
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ernst F. Schröder
Vorstand: Peter Thomas (Vors.), Claus Scharfenberg

Service-Center:
Postanschrift: 20459 Hamburg
Telefon (0180) 10 00-2 35*, (040) 3 78 94-9 25
Telefon (0180) 10 00-2 36*, (040) 3 78 94 77-9 25
E-Mail: sc@optima-versicherungsgruppe.de

24-Stunden-Notruf: (0180) 3 23 74 34**

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz; andere Preise aus 
Mobilfunknetzen möglich
** 9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz; andere Preise aus 
Mobilfunknetzen möglich

Die Hauptgeschäftstätigkeit liegt im Betrieb der Kraftfahrtversicherung.

Die Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft unterliegt der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
− Bereich Versicherungen −
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Telefon: (0228) 41 08-0
Telefax: (0228) 41 08-15 50
Email: poststelle@bafi n.de



Direktion

Service-Center

24-Stunden-Notruf

Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft
Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg
Tel.: (040) 3 78 94-0, Fax: (040) 3 78 94-100
E-Mail: kontakt@optima-versicherung.de
www.optima-versicherung.de

Postanschrift: 20452 Hamburg
Tel.: 0180 1000-235*, (040) 3 78 94-925
Fax: 0180 1000-236*, (040) 3 78 94 77-925
E-Mail: sc@optima-versicherung.de

0180 3 23 74 34**

 * 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
  andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich

**  9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
  andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich
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